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Die Normalität der Barbarei und das Problem der 
(präventiven) Konfliktdiplomatie 

Die Umsetzung des hiedensabkommens von Dayton mit seiner Sanktionie­
rung von Vertreibung, ethnischer Segregation und unfreiwilliger Konfödera­
tion fesselt die mediale Aufmerksamkeit inzwischen so sehr, daß die politische 
und rechtliche Analyse des Krieges in J?~goslawiel1 bis zu/· nächsten Eruption 
von Barbarei vertagt erscheint . Der Abstand zu einer Bewertung des Friedens 
unter der Hut von UNO und Nato ist gegenweirtig noch zu gen:ng. Vor allem 
aber wäre Voraussetzung dafür eine Kliinmg der Genese des Krieges, wie sie 
sich der vorliegende Beitrag vornimmt. Er ist zugleich ein Versuch, einem 
Välkerrechtsnihilismus n. begegnen, wie er sich in dem theoretischen Nie­
mandsland zwischen den Omnipolenzphanlasien von Moralisten und den 
langwährendcn Apathien der Militrirexperlen aufgebaut hat. 

D. Red. 

/. Einleitung 

Das politische Europa hat sich als hilflos erwiesen angesichts der schrecklichen Vor­

gänge in Jugoslawien. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union stritten sich 

jahrelang um den richtigen Ansatz gegenüber den Phänomenen entfesselter politi­

scher Gewalt auf dem Balkan. In den Bevölkerungen Westeuropas breitete sich 

Empörung aus angesichts der Ohnmacht der europäischen Diplomatie - und der als 
»Versagen« empfundenen Mischung aus Untätigkeit und Aktivismus in den Regie­

rungszentralen. Die folgen - politischer wie psychologischer Art - könnten sich als 

fatal erweisen: »Barbarei als Normalität« - so hat vor einiger Zeit der aus Slowenien 

stammende Publizist (und Psychoanalytiker) Paull'arin treffend einen Artikel über 

den Krieg in Bosnien-Herzegowina überschrieben'. 

Nun hat diese formel von der >Normalität der Barbarei< eine mehrfache Zielrich­

wng. Sie bezieht sich einmal auf die Konfliktgebiete selbst und deren Bevölkerung. 

Politik und Militär, aber wohl auch erhebliche Teile der Bevölkerung des ehemaligen 

Jugoslawien haben die Gewaltanwendung längst wieder als Mittel der Politik akzep­

tiert (wenn sie denn überhaupt je ein Tabu gebildet hatte), haben sich psychologisch 

an die Allgegenwart der Gewalt angepaßt und nehmen sie als selbstverständlichen 

Teil des politischen Instrumentariums, als >normales< Mittel der Inreressendurchset­

zung wahr. Zugleich hat auch die Außenwelt einen Gewöhnungsprozeß durchlau-

, P.Parin, Barbarei als Normaluat. Zu Krieg und Vertreibung in Europa. in: Pc:rspektiven . rrHcrnJtionalc 

StudcrHcnzcltung, Nr. '9. Frankfun1M. Fruhj3hr '994 . 
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16 fen. Das ach so friedfertige Europa, das sich so viel darauf zugute hielt , die Lektionen 

zweier Weltkriege gelernt zu haben, ist längst dabei, sich wieder an die Herrschaft 

der Gewalt, an Vertreibungen. Schändungen und Massaker in seincn ,Randregionen, 

zu gewöhnen (wie schon einmal- vOr knapp sechzig] ahren - im Fall Spaniens), ohne 
seine politische ,Normalität. dadurch wirklich gestört zu sehen. 

Die ganz abgeklärten Beobachter des politischen Geschehens mögen an dieser Stelle 

einwenden, die europäische Öffentlichkeit sei an derartige Phänomene doch längst 

gewöhnt. Was nunmehr auf dem Balkan geschehe, sei schließlich seit Jahrzehnten in 
anderen Regionen der Welt schon lange ,Normalität, gewesen, ohne daß je ein Auf­

schrei durch Europa bzw. dessen Öffentlichkeit gegangen sei. Ganz falsch ist der 

Einwand nicht, doch politi sch geht er am Problem vorbei. Das Ausmaß an innerer 
Anteilnahme, das die Öffentlichkeit der westlichen Staaten im I'all Bosniens aufge­

bracht hat, ist enorm. Umso schlimmer aber ist politisch die Erfahrung der Ohn­

macht, d.ie die Öffentlichkeit J ahr für Jahr mehr geprägt hat. Die Erfahrung der 
Ohnmacht schlägt all;wleicht um in Zynismus und Apathie und bewirkt damit das 

genaue Gegenteil des Notwendigen, also der Umsetzung moralischer Empörung in 

angemessenes politisches Handeln. 

Wichtig ist zunächst eine möglichst nüchterne Problemanalyse, gerade auch im Hin­

blick auf bestimmte Strukturprobleme des völkerrechtlichen Instrumentariums, die 
die sowieso zu einem gewissen. Völkerrechtsnihilismus. neigende Öffentlichkeit in 

ihrer Geringschätzung des Völkerrechts und der Diplomatie noch bestärkt haben. 

Unterläßt man diese Analyse, so könnte man das Vakuum bald durch die .terribles 

simplificateurs. gefüll t finden, die mit eindimensionalen Model.len der Erklärung 

oder gar den immer leicht umsichgreifenden Verschwörungstheorien das Bild von 

der Realität so trüben, daß angemessenes politisches Handeln nicht mehr als etWas 

Sinnvolles zu vermitteln ist. Vorschnelle Rationalisierungen der Unfähigkeit euro­

päischer Politik, eine angemessene Antwort zu finden, führen dann im Verbund mit 

der allgemein werdenden Apathie leicht zum Glauben, alles beim Alten belassen zu 
können - oder zu illusorischen Antworten, die in einer Welt VOr allem auf innenpo­

litische Anforderungen reagierender politischer Akteure die Situation eher ver­

schlimmern denn bessern. 
Vordergründige Rationalisierungsstrategien sind längst zu beobachten'. Am einfach­

sten ist es dabei, die Singularität der Ereignisse zu betonen. Die Orgie schrankenlo­

ser Gewalt im ehemaligen Jugoslawien ist demnach dann ein quasi naturwüchsiges 

Ereignis, eine »Katastrophe .. , deren Wiederholung nicht zu befürchten ist. Die Men­

schen auf dem Balkan sind in dieser Perspektive eben ungezügelt und voller 

grausamer Leidenschaften, wie man an zahlreichen histori schen Beispielen belegen 
zu können meint ; daran könne man nun einmal nichts ändern). Die schlimmste 

Leidenschaft meint man leicht identifizieren zu können: Der Nationalismus der 

,Tei lvölker. Jugosl.awiens sei schu ld , eine Art von Atavismus, über die Westeuropa 

(oder zumindest Deutschland) längst erhaben sei. Wechselseitige Feindbilder und 

Traumata seien historisch derart tief eingewurzelt, daß die verschiedenen Völker 

nicht vernünftig miteinander leben könnten. Jugoslawien - so ein oft gehörtes Dik­

tum - sei von Anfang an eben eine historische Fehlkonstruktion gewesen'. Mit dem 

2. Siche d:l1.u dlc trcff,:nden Anmerkung<'1l von M.-J. Cahc. Dcr Krieg In Bosnlen-Hert.egowma. Ur.sa~hen­
Konrltktstruktun.'n - LosuncS'ver.suche (199 S). S. 17 H. 
raul Parin hat 7.Ulrdrcnu gc=!>t;hricben, dll.'ses Dcu[Ung5muner stellten !In Kern lO ntchts anderes als. psycho­
logisch getarnte Vorurtl'de und pro Jcluivc Phtl llt:1S1Cn _ d:n - P. I\uin, DlS Blutl'n ;\Ufgl'rlSSC.IICT Wunden, 
Elhnopsychoanalytlschl' Übcrlcgung{'n , In: A. Stlglm :1Yt'T (Hrsg.), lvb sscnvergewaltigung, Kr ieg gegen 
Frauen ( 1993) , S. 57, SH f. ; vgl. audl M.-j. Ca!!c (.Fn.l), S. 1)9 ff. 

" Vgl. als eint - wenn auch recht d,rfcrcozlcne - Variante dIeses Deulun~smtJ sters C. C\'i ic, Remakmg (he 
Balkans ( 199 1). S. 6) H. ; als AuscHmn d<"r!!l:clz ung mll rlll',S Cnl ParadIgma sithc' K.. Anderson, Hllbenl Tolc-
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Verschwinden einer starken Zentralgewalt habe das lange Zeit unterdrückte Potential 
an Haß und Gewalt unweigerlich zum Ausbruch kommen müssen. 
Völlig falsch ist diese Problemsicht nicht, das muß zugegeben werden; in ihr stecken 
- wenn auch verzern - einige wichtige Punkte). Allerdings ist das alleinige Abstellen 

auf die psychologischen und soziologischen Faktoren, auf die Gefühle bzw. Kräfte 

des Nationalismus lind auf die dahinterstehenden kulturellen Prägungen, eine mehr 
als verkürzte Antwort . Ausgeblendet werden dabei sehr wichtige politische Fakto­
ren, die ebenfalls von erheblichem Belang sind. Vergessen werden die Merkwürdig­
keiten des alten jugoslawischen Verfassungs- und Institutionensystems, die das 
,Umkippen< der innerjugoslawischen Machtpolitik in ,blinde Gewalt. mindestens 

ebenso erklären wie der reine Verweis auf politische Kultur und Nationalismus. 

,Blinde Gewalt< - schon der Ausdruck aus der gängigen Sprache ist eigentlich völlig 

falsch in bezug auf die Konflikte in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Die Gewalt 
ist don das genaue Gegenteil von ,blind.; sie ist kein ,urwüchsiges< Phänomen, das 
auf einmal aus dem Volk herausgebrochen wäre, sie ist im Gegenteil eine politisch 

kalkulierte und sehr gezielt eingesetzte Maßnahme zur Erreichung politischer Ziele, 
die von den politischen Führungen ausging6. Zu verstehen sind die Genese und der 

Ablauf der gewalttätigen Auseinandersetzungen eigentlich nur aus dem Zusammen­
wirken der Nationalitätenfrage mit den politisch-institutionellen Faktoren, die die 
krisenhafre Entwicklung Jugoslawiens seit dem Tode Titos bestimmten. 
Das alte Jugoslawien war in den achtziger Jahren in eine immer tiefere wirtschaftli­
che wie politische Krise gerutscht'. Das jugoslawische ,SelbstverwaltungsmodeU" 

halle sich als ökonomisch ineffizient erwiesen und war an die Grenzen seiner Lei­
stungsfähigkeit geraten. Mit sinkender wirtSchaftlicher Leistung sank aber die 
politische Legitimität des Regimes. Für die aufstrebenden Politiker in den Teilrepub­

liken gab es in dieser Situation nur eine Lcgitlmationsideologie, die geeignet war, den 
Besitz der Macht zu slchern - den tiefeln~ewurzelren Nationalismus der Völker 
Jugoslawiens!. 

D,eser Natlonalismus war im jugoslawischen ,Nationalitätenstaat, der Verfassung 

von I974 nun durchaus ein Bestandteil des Systems? Symbolisch kam die Bundes­

verfassung dem Nationalgefühl der einzelnen Völker ja weit entgegen - so weit, daß 
VerfassungsrechtIer mitunter die Frage steJlten, wie ein derart konföderal struktu­

riertes System auf Dauer überhaupt funktionieren solle. Den zentrifugalen Kräften 
war in der Bundesverfassung viel Raum gegeben worden - auf Kosten der den Zu­
sammenhalt gewährleistenden Integrationsmechanismen. Eigendich~s Medium der 
Integration Jugoslawiens war nicht di e Verfassung und das in ihr enrworfene Bun-

f3nce: Ail Essay on (he Fall cf YUgOSb\'l:\ ,1nd thc Rise cf Mulucuhurah:"1n in (he Unitt"d Statcs, Virgilll3 
Journal of Imem:n.ional L.1W 53 (199)), S. )65 11 

5 Vgl. nur die den Kontext richti~~ setU'ndcn Analysen der Konfltktgencse von M.-J. Calic (Fn . 2), S. ) I ff. 
und von C. Promit-z.er. Die Einebl'.ung dcr Vielfah. N:l.t1onen und !:uionalismus In Bosnlcn-Herngowina 
und im ehemaligen J\lgoslawicn, in: N. Stef:lnovIM. Wcr7. (Hrsg.), Bosnien und Europ~ . Die Ethnisicrung 
der Gescllsrh:l.ft (1994), S. 15 H. , .lußcrdem V, DUllunjcvlc, Thc 1974 ConSlHution as a r;lcwr in {he Col­
lapse of Yugosbv1:\ or lS:l Slgn o( Dec:lymg Tota litan ~\nism (European Univcrslty Insutute Workmg Paper 
RSC No. 9419) ('994). 

6 Vgl. Jnu nur C. Promitzer (Fn. ~). S. 19ff. ; N . Popov, Kriegerischer Frieden, Annaherung 3n cin Ver­
stand ni5" dt's Krieges in ßosnlcn-HerugowI03. In: Stcbnov/\'(Icrz. (Fn.l). S. Je4 H. ; M.-j. CJlic (Fn . 4L 
S. 68 ff., 87 rf 

7 Vgl. nur H. Sundhaulosen. Experiment Jugoslawien. Von der Staalsgrundung bis zum Staarsl.c::r f,,11 (1993)' 
S. '" r. SOw>C M.-J. C.hc (Fn. », S. F rr. 

8 Vgl. H. Sundh:lusscn (rn. 7). S. 122 ff. sowie .:lUS ~o"iologl ~c hcr PerlopeklLve D. Clau!)sen, Mißglucklc Be­
freiung . Zur erhnisicrenden Auflosung des RealsözLalismus. in: Stcranov/We-rz (Fn . 5), S. 6orf. 

9 Grundlegendes Werk zum )ugosiawischen Bunc.Jessta:ussystem Il\'t Ln der dclltschen Lirer~rur M. Beck­
mann-Pelcy, Ocr jugosl::awlscht Fodrr~lismus (1 99'0). '0''';1. dort in ~be s. S. 11 H H.; 'o't~1. außerdem V. Küslu­
nic:!, 'I11cCOnStltUIIOn ~lnd [he Ftclcral Sr.lles, in: D. Rusinow (Hrsg.), Yugosbvi:t. A Fracturtd FcderaLism 
(1988), S. 78 rr. 
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/8 desstaatsgefüge, sondern eine außerrechtliche Kraft - die kommunistische Partei'o. 

Die Herrschaft der Partei hielt das System zusammen. Sobald die Einheit der Partei 
zerfiel, geriet auch der Bundesstaat in eine Krise". 
Diese Krise wäre in einer Reform der Bundesverfassung aufzufangen gewesen, wenn 
alle Parteien den Konsens über eine neue föderale Balance gesucht hätten. Die Vor­
stellungen über die anzustrebende Reform gingen aber diametral auseinander. Die 
serbische Führung und Teile der Bundesbürokratie strebten nach einer Rezentrali­
sierung des Staates, einer Wiederherstellung umfassender Kontrolle durch Belgrad, 
während Kroaten und Slowenen die Umwandlung in eine reine Konföderation, eine 
Art gehobener WirtSchaftsgemeinschaft betrieben". 
Schon zu Ende der achtziger Jahre war erkennbar, daß die Bundesverfassung diesen 
Konflikt nicht würde kanalisieren können. Das instrumentelle Verfassungsverständ­

nis leninistischer Prägung bestimmte das Handeln praktisch aller Beteiligten, und 
nicht der Grundrespekt vOr der Verfassung als dem Fundamentalkonsens des Verfas­
sungsstaates, der für die politische Kultur reifer Demokratien konstitutiv ist. Die 
1989 erfolgende staatsstreichartige Gleichschaltung des Kosovo und der Vojvodina 
durch Serbien unter Mißachtung der Bundesverfassung hätte insoweit ein deutliches 

Warnsignal sein müssen. Die Lektion war eindeutig: Die Verfassung würde im Ernst­
fall nicht das Handeln der Beteiligten bestimmen; sie war vielleicht ein Arsenal 

rechdicher Argumente im Kampf mit dem politischen Gegner, aber keine wirkliche 
Begrenzung politischer Handlungsoptionen. Auch Gewalt - dies war die bedenk­
]jchste Folgerung des im Kosovo statuierten Exempels - war nicht wirklich ausge­

schlossen als Instrument im Kampf um die Macht. 
Die anderen TeilrepubJiken verstandcn den Vorgang als gefährl.ichen Präz~denzfall, 
dessen Wiederholung es zu verhindern geltc') - zunächst mit solidarischem Verhal­

ten der nichtserbischen Republiken in den Bundc.so rganen, wo es eine serbische 
Machtübernahme zu verhindern galt, wenn nötig aber auch mit einscitiger SC7.c"ion. 
Das Ausland dagege n nahm das Menetekel nicht wirklich ernst. Daß lller das labile 
Verfassungsgefüge des jugoslawischen Bundesstaates ausgehebelt wurde, wollte man 
nicht wahrhaben ". Es handelte sich - so die Wahrnehmung der Diplomaten - ein­
deutig um eine innerjugoslawische Angelegenheit, in die man sich nicht einmischen 
dürfe. 
Vielleicht hätte ein Blick auf eine bemerkenswerte Anoma.lie der jugoslawischen 
Verfassung hier etwas mehr Vorsicht lehren können - ein Blick aus einer leider zu 

selten gewählten Perspektive. Rolle und Stellung des Militärs im jugoslawischen 
Staatsgefüge wichen signifikant ab VOn dem, was man als den ,Normtypus, des west­
europäischen Verfass ungsst •• tes beschreiben könnte". Mit dieser (auch historisch 
bedingten) Sonderrolle einher ging eine sehr eigenwillige Binnensrrukrur der Armee. 
In ihrer politischen und rechtlichen Stellung wie ihrem Selbstverständnis war die 

10 Vgl. V. Dimitrijevic (Fn. 5), S. J I t'f. 
I' Vgl. H.Sundhausscn (Fn. 7), S. 11.) H., außerdem S. L Burg, In: D. RuslnoW (Fn. 10), S. 9 n., M.-j. Cabc 

(fn. 2), S.)6 L, s:owi(' V. Dltllltrt;e\· ic (fn. s). S. 33 r. 
12. SlehC' nur H. Sund haussen (fn . 7). _ 114 sowie A. Bchler, Jugoslawiens Zukun({spC=l"$pt!kll vc n. Wjdt'r~ 

s rrcitend~ KOn7.~ptlOnCn zur Neuordnung des Staal~·.'l , SuJoslcuropa 40 (1991). S. I rr. 
I) Vgl. S. L.Durg, Why Yugoslavla Fell Apart, 10: Currenl HLStory, Nov. 1993. S. 357. J6o f. 
14 Vgl. K. Andcr~on (Fn. 4). S. 415 . Eme Ausnahme bildete UlsewC'1l wohl nur die US-Diplom~uc, die die 

drohenden GcfJ.hrC'n deutl ICh sah. auf die A krt:un: In J U ~OSI.lwicn - lind die europ:uschtn Verbunde!cn -
(.'inz u~'irkcn .s uchte. dahlr aber un Rahmen der NATO von Europaern der . ubcrmaßlgc::n Dr:lmausie­
rung_ beschuldigt wurde: - Siehe D . Compen, How tu Defe<lt SL'rbia, Forcign Affairs 73 (1994) No. 4. 
S.}O H., :_nsbes:. S. 35. sowi(' W. Zlmmcnn:mn, 11u.! Lm Amba$~:tJor . A MClllolr of the Colbpse of Yu­
goslav,a, Forc:lgn AH-;urs 74 (1 991). S. ~ H. 

15 Diese auch rechtliche Sonderrolle: zeigle:! sJC.h bC!'so nders deullich an der Stellung der MllLlargerichlsbarkeit 
- "gI. cl.nu 1. KrlSt:lO, Verfassungsl·lltwlcklung und Verfassungsordnung Slo\\'('llicns, Zao RV 53 ([993), 
s. J", )4 8. 
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JNA (Jugoslawische Volksarmee) eher den lateinamerikanischen Armeen vergleich­

bar, als eine Art "Staat im Staate«, als dem gängigen Normtypus der professionali­
sierten Streitmacht westeuropäischer Staaten (als eines Instrumentes ziviler Po[i­
tik)'6. Auch di~ im jugos[awischen Mi[itär vorherrschende Doktrin des .volkskrie­

ges< (a[.< einer Variante der Lehren des »tota[en Krieges «) spiegelte diese Sonderrolle 
auf der Ebene der Militärdoktrin in einer spezifischen Form wider' '. Das Verhältnis 

des Mi[itärs zu Politik und Gesellschaft wies also eine ganz besondere Prägung auf, 
mit der Armee als dem Kernträger der Staatsräson, als einer Insritution, die sich als 
eigenständiger politischer Akteur verstand und nicht als reines Ausführungsorgan 

der Po[itik''- Auch Ausbildung und Bewaffnung der Zivilgesellschaft, also das ge­
sellschaftliche Gewaltpotential, hatten besondere Dimensionen' · , beruhte die Vertei­

digungsdoktrin doch auf der systematischen Vorbereitung der Gesellschaft auf einen 
Guerillakrieg, mit all dessen Folgen, gerade auch in der Verwischung von Kampffüh­
renden und Zivilbevölkerung. 

Schon in dem Wirkungsgefüge dieser Faktoren, gekoppelt mit den Schwierigkeiten 

und populistischen Versuchungen "post-totalitärer Politik«, die in Serbien wie in 
Kroatien ein Bündnis mit Bewegungen >nationaler Wiedererweckung< .ingingen 
(bzw. diese Tendenzen zu Zwecken der Machtgewinnung und des Machterha.[ts in­
strumentalisierten), läge eine interessante Ana[yseebene. Doch im Vordergrund soll 

hier eine andere Frage stehen, die für den Völkerrechtler von besonderem Belang ist: 
das Versagen der diplomatischen und politischen Instrumentarien, über die der Kon­

f[ikt eigentlich hätte eingedämmt und unter Kontrolle gehalten werden sollen. 

11. Hintergrund: Das Völkerrecht im Umbruch 

Die Frage, die sich damit stellt , ist die nach den vom Völkerrecht beeinflußten Dritt­
staatsreaktionen . Daß diese Reaktionen verwirrend (und zugleich auch verworren) 
waren, ist allgemein geläufig . Doch - so die [eider zu selten gestellte Frage - woraus 

resultiert diese Verwirrung? Grund[egende Prämisse dieses Beitrages ist der Befund, 
daß aus der allgemeinen Situation eines fundamentalen politischen Umbruchs, die 

vor allem Europa, aber auch die Welt insgesamt seit eLnigen Jahren prägt, eine Krise 
des völkerrechtlichen Hand[ungsinstrumentariums folgt'o. Traditionelle [nstru­
mente des Völkerrechts werden zusehends als unangemessen empfunden, neue 
Instrumente aber sind noch nicht vorhanden bz,,'. sind erSt in einem quasi experi­

mentellen Prozcß im Entstehen (eine Situation, die in Umbrüchen gerade für 
Systeme von Gewohnheitsrecht typisch ist). Daraus ergibt sich eine Gemengelage 
von Altem und Neuem, die kaum noch handlungslcitend für die Staatenpraxis wir-

16 Zur Sonderfalle der J NA und zur BeZIehung St aat-Militar in Jugoslawien siehe die t: lIlgl'hende Studie des 
brillschen Milit3TWJSScnschafders ]aml"s Go w, L(;gitinl:l.cy and [bI.' Mtlilary: TIH." Yugoslav Cnsis 
(' 99')' 

17 Einen Einblick In die 'lo Volkskriegs • . Doktnn und deren Auswirkungen auf das Vt rstancln is des HUffi4l 4 

nitan:n Volkcrrcchts gIbt der Bellra!; von K.Obradovic, Lc concept yougoslavc de Ja ,.deft:'n ~e populatre 
gcne ralc,~ ... Cl b mise en Ol'uvrt du drOH inttm:lllonal hum;ulIllirc, m: M. BorhclT. KU r't.idcm / P. Mu~'l.li · 

ster-Smith (Hrsg,), N:nional ImplemetH:luOn of Imern:.ttional Humanill rian L:1w (1990). S. 148 Cf.; zur 
Rolle der ,. Volks kriq;.5",~Doktrin im Bosnicn -Konnikt vgl. auch M.-1- Calic (Fn . l ), S. 96. 

r8 Vgl. d,l'ZU J. Gow (Fn. 16). au(~('rdem H. Poulton. The Balkans : Mmuritil'S :md St3tcS in Connic t (1991 ). 
s. 99 ff. sowie W. Zimmermann (fn, 14) . S. 10 und V. DlmitriJ~ lc (I-=n . 5). S. 25 f. 

19 Vgl. nur S. Popovic, The Origllls of Yugosl:lVI:l's Disintegr.lIion :md {he Prerequisues for Effective Inter­
n:molla] Rl'SPOnsl', in: Erhno.vlolence & NatjonJ!.sm in f.'..Jstern Europe and U.S. Foreign Pnri~y 
Responses (1 993) , S. H, 54 H.; vg!. außerdem ~\'l.-J. Cahc (f'n . 2), 5.86 r. 

20 L. Frcl'dmnn schreibt z.u RC'(" ht von CIIH.' r .. confusum of principk's .. - L. Frecdman. Why thc West Failed, 
Foreign Pohey No. 97.Wimer 1994-95. S. 5).57 f. 

19 
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20 ken kann". Staaten müssen sich entscheiden, für welche Völkerrechtskonzeption sie 
optieren wollcn, und entscheiden sich - je nach wirklicher oder vermeintlicher In ­
teressenlage - für äußerst unterschiedliche Konzepte. 
Eines der HauptfeIder dieses Widerstreits unterschiedlichcr Ordnungsansätze ist die 
Frage der Abgrenzung von ,Innen, und >A ußen, im Völkerrecht, also die Unterschei­
dung von Belangen internationaler Regelung (als der Sphäre des Völkerrechts) von 
den sogen. "i nn ere n Angel egenheiten« (als der durch das Intervcnt ionsverbot ge­
schützten Sphäre innerstaatlichcr Politik)". Traditionell regelt das Völkerrecht ja nur 
d ie Bcziehungen zwischen Staaten, überläßt dcn Binnenbercich, dic Gestaltung der 
inneren Ordnung der Staaten, dagegen den nationalen Rechtsordnungcn. Der 
Kampf um die innere Ordnung ei nes Staates mag nun zum Teil in extremer Form 
ausgetragen werd en, wie im Falle des Bürgerkrieges - der Binnenbereich bleibt 
durch das Sch.ild der Souveränität und das Interventionsverbot grundsätzlich nach 
außen abgeschirmt 'l. N ach traditionell.en Kategorien handelt es sich auch bei bür­
gerkriegsartigen Auseinand ersetzungen grundsätzlich immer no ch um ei ne "innere 
Angelcgenheit«, die man lange Zeit nicht einmal als Kapitel VII der UN-Chana 
unterfall end ansah, also der Regelung über das System kollektivcr Sicherheit"- Der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte nach traditionellen Kategorie n allen­

falls im Wege des sogcn. "Peacekeepin g« sich der Sache annehmen, also auf der 
Grundlage der ausdrücklichen Zustimmung d es betroffenen Staates. Im Prinzip je­
doch stand es der international anerkannten Staatsgewalt (d. h. der Regierung) frei, 
aufständisc he Bewegungen niederzukämpfen und die Widerstände notfalls mit bra­
chialer Gewalt zu brechen. Dies galt traditionell gerade auch für den Kampf gegen 
sezessionistische Bewegungen, da d as Selbstbestimmungsrecht nach allgemein gängi­
ger Konstruktion nur anerkannte Staats nationen erfaßte, nicht aber (Teil)Völker 
innerhalb eines Staatswescns'l. 
Die staatszentrierte, traditionellc Perspektive prägt das Handeln der Drirrstaaten bis 
in allerneueste Zeit, und eben auch noch im unmillelbaren Vorfeld der J ugos lawien­
Krise. N icht nur von den eng mit den Belgrade r Führungsgruppcn ve rbundenen 
Drittweltstaaten der ,Blockfreien,-Bewegu ng, sondern auch von den westeuropäi­
schen Staaten (u nd den Organen der Europäischen Gemeinschaft) wurde noch in 
den Jahren 1990/9 1 immer wieder die >territoriale Integrität< Jugoslawiens als eigent­
liches Ziel der Politik gegenüber den Völkcrn Jugoslawiens beschworen ,6. Dieses 
einseitige Betoncn der terr itorialen Souveränität etablierter Staaten stand in der Kon­
tinuität jahrzehntelanger diplomatischer Praxis, hatte zugegebcncrmaßen in den 
vergangenen Jahrzehnten auch seine unbestreitbare Logik. In einer Welt tiefer idco­
logischer Zerklüftun~cn, antagonistischer Blöcke und potentieller Stellvertreter­
kriege hat das Paradigma der unantastba ren territorialen Souveränität und Integrität 

1 1 Zum dah intcrlicgenden Dilemma jeder auf Gcwohl\heltsreclH beruhendt"n Ordnung "bI. 1\-1. Koskcn­
nicmi, From Apology lO Uropi:!.. Thc StruclUre oi International Leg.ll Argumcnt ( (989). S. J99 H. 

lZ Die Grenzlinien dit.·str Umetscheiclung geraten zuseh (' nds unter Kritik. Die zur Ze it r.ldlkals( .... rn fragt­
stellung der trad itionellen nten;:chcldung von )lnnen, und .Außen. blldel das Jungste Buch von Ph il ip 
Ailot. Eunomia: N ew Order für;\ New World (1990), Siehe dort insbes. S. j02 ff. 

2j Als kmische Analyse des Par.td i~ll:l.S der Souvc:ramlJt Siehe M. Kosken nicmi (Fn.21 ), S. 192 ff.; vgl. 
außerdem C. Schreuer. Thc Waning oi the So .... crclgl) State : Tow:lrds a Ncw P;lrJd'gm for Iml'rn;uional 
Li'l w?, Europt'201l JOllrn::. ! of International Law 4 ( 199J). S. 447ff. 

24 Zur traditionellen Praxi.s d~ Sichnhcmr3[cs siehe). A. Frowem, Kommenllcrung zu An. j9 VN-Chana. 
in: D. Simma (Hrsg.), Cha:"t:'l dcr Verclntcn Nationen (1991), An· }9 Rdnrn. 5 ff ., 9 H. 

25 V~I . d:'l'7..U - nut deutlich knri schcm Untenon - K. Dochring, Das Selbslbestimmun b"S rcl'ht der Volker, in: 
D. Simma (Hrsg.), Chll1l der Vereinten Nationen (199 I), S. 21 H. (Rdnrn. 27 H.). 

26 Zur Poliuk der wes tlichen St:l;1lCn zu I:kJ::.in n des JugosbwlcllpKonflikts "gI. C. Glersch/ D. Eiserm:lnn. 
Die we.sdi~he Politik und dt=r .K.((.l ;ltJ(·Il ~ Krl cg 199 1- 199! . Sudosteuropa 4) (1994), S. t l rr.. außerdem ::11 .. 
kritische Augt'l1zcugcnbenchte beteiligter Diplom,uen H. Wynacndts, L'cngrenage. Chromqut's yougos­
laves: juillct 1991-aout 1991 (199}) sOWie W. Zimrnerm,mn (Fn. L4), S. 6ff. 
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eine kaum bezweifelbare Rechtfertigung. Die rraditionelle Staatslehre ist bewußt 
werrblind in ihrer formalistischen Ausformung der Staatskriterien; das strikte Effek­
tivitätsprinzip wahrt auf diese Art weltanschauliche Neutralität. !.st ein Staat erst 

einmal anerkannt, so bewahrt der absolute Schutz der territOrialen Souveränität je­
den Staat - wie auch immer aufgebaut - vor weltanschaulich motivierten Interven­

tionen von außen und vor den daraus folgenden Gefahren eines Konfliktes zwischen 
den Blöcken. Das Souveränitätsparadigma harte in dieser Hinsicht eine eminent 

wichtige Befriedungsfunktion. 
Zwar wurden gleichzeitig auf der rhetOrisch-symbolischen Ebene des Staaten ver­
kehrs, insbesondere im Kontext der KSZE, inhaltliche Strukturprinzipien der mit­

gliedstaarlichen Binnenordnung, wie Menschenrechte, Minderheitenschutz, Demo­

kratieprinzip und ,rule of !aw<, feierlich bekräftigt und in den KSZE-Dokumenten 
zu grundlegenden Elementen einer im Entstehen begriffenen »public order of 

Europe«'7 erhoben; auf der real politischen Ebene der zwischenstaatlichen Beziehun­
gen jedoch blieben diese Deklarationen zunächst nahezu folgenlos , mußten folgen­
los bleiben, solange man an der Dominanz des Souveränitätsparad.igmas festhielt. 

Nicht zuletzt die (mangelnde) Reaktion der europäischen Staaten auf die Vorgänge 

im Kosovo zu Ende der achtziger Jahre zeigte diese fortdauernde Dominanz der 
>klassischen< Konzeption, für die Menschenrechte und Demokratieprinzip zunächst 
einmal potentielle Störquellen reibungsloser diplomatischer Arbeit sind. Daß hier 
die von Belgrad betriebene >Neuordnung, Jugoslawiens an einem Beispiel vorexer­
ziert wurde, war zwar den Bewohnern Jugoslawiens recht klar; den auswärtigen 

Mächten dagegen war das Ausmaß der Repression eher peinlich, und es wurde mög­
lichst verdrängt. Man sollte diese Reaktion übrigens nicht vorschnell als Form des 

Zynismus abtun. In einer durch den Blockgegensatz und tiefe weltanschauliche 
Konflikte geprägten Staatenwelt, durch die die Diplomaten und Politiker über Jahr­
zehnte geprägt worden waren, gab es kaum eine andere vernünftige Antwort auf die 
Kollision VOn EHektivitätsprin zip und wertgeiadenen Normen (wie den Menschen­

rechten) als den praktischen Vorrang des Souvcränitätspradigmas. 

Auch als dieJNA (die Bundesarmee), beginnend im Jahr '990 lind dann vor allem im 
Winter und Frühjahr 199 [, die Aufstandsbewegung der Krajina-Serben gegen die 
neu gewählte (kroatisch-nationalistische) Republikführung in Zagreb schürte, um so 
einen Anlaß für die Verhängung des Kriegsrechts zu schaffen (der Versuch scheiterte 

im Frühjahr '99' nur ganz knapp am vereinten Widerstand der nicht-serbischen 
Republikführungen im Staatspräsidium)'s, bleiben die Drittstaaten tatenlos und be­
handelten die JN A weiter als einen respektablen Parmer, der als >neutraler Mittler< 
nur am Wohle des Gesamtstaates interessiert sei. Fast alle Beteiligten wußten, daß 
diese Konstruktion im Kern eine Täuschung war, daß dieJNA ganz andere Ziele als 

die eines politischen Ausgleichs verfolgte und sich dabei eines Instrumentariums 
bediente, das in verfassungsstaatlichen Katego"ien nicht zu rechtfertigen ist'9; dies 
anzuprangern wäre jedoch ein Verstoß gegen das selbstauferlegte ,Neutralitätsgebot< 
der westlichen Politik gewesen. 

Wahrscheinlich war diese ,Neutralität, ein Fehler, wäre dies doch der letzte Zeit­

punkt gewesen, an dem die um die Zukunft Jugoslawiens ringenden Parteien noch 
mit einer Aussicht auf Erfolg an den Verhandlungstisch hätten gezwungen werden 

17 Zum Konzept der ,Public Order of Europ'" vgl. insbes. J. A. FrOWCIII, Tin." Europcan COlln.'ntion on 
Human RiglllS J.S {he Pubhc Order of Europc, 10: ColJected Courses of thc Academy of curope<!.n Law 
1990 - Vol.I -" S. 167 ff. 

18 Siehe daz.u W.Zimmermann (Fn. 14). S. 10. 

~9 V~!. N. Clgar, Thc Serbo-Cro:lllan War, 199 1: Pohtical and MiJit::II~)' DUnen!SLOnS, Thc Journal of Strategie 
Sludle, 16 (1993), S. '97, 307f. 
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22 können. Dies allerdings hätte handfestes Engagement der westlichen Diplomatie 
erfordert, gekoppelt mit massiven Drohungen gegenüber den widerstrebenden 
Gruppierungen Jo. Es geschah aber nichts. Die Folgen waren absehbar: Slowenien 
und Kroatien griffen zur >ultima ratio< ihrer Strategie, zogen im Juni '99' mit den 
Unabhängigkeitserklärungen die Notbremse. 
Die als ,Polizeiaktion< angelegte Kampagne der Bundesarmee gegen Slowenien 
Stüo.[C die Drinsraaten dann unentrinnbar in einen Widerstreit der Prinzipien31. Die 
Reaktion traditioneller Art wäre gewesen, den Charakter der Affäre als einer .. in­
neren Angelegenheit« zu betonenJ'. Regierung und Armee hätten damit freie Hand 
gehabt, die ,Rebellion< niederzuschlagen und ,Recht und Ordnung< wiederherzustel­
len . Wenn sich im Zuge dieser Aktion - wie zu erwarten - Militär und Polizei im 
Mitteleinsatz ,vergriffen< hätten, wäre dies als Menschenrechtsverletzung angepran­
gert worden und hätte zu einer mehr oder weniger symbolischen Reaktion des 
Protestes geführt. Das eigentliche Problem aber (" Wahrung der staatlichen Einheit«) 
wäre gelöst gewesen, und nach einiger Zeit hätte man zum ,business as usual < über­
gehen können. Die im Rahmen der KSZE aufgewerteten Strukturprinzipien der 
Menscbenrechte und der Demokratie wären zwar als ,Schönheitsfehler< des Regimes 
latent geblieben, hätten jedoch in der Praxis der zwischenstaatlichen Be:.oiehungen 
nicht allzu störend gewirkti;, 

Diese bis dato gängige Form der Auflösung des Prin:.oipienkonfliktes zugunsten des 
Kriteriums der Effektivität degradiert allerdings ganz offen die in den Menschen­
rechten oder dem Demokratieprinzip verkörperten Werte zu rein programmatischen 
Normen J4 - eine Konsequenz, die in Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland, 
in denen politisches Handeln in der Öffentlichkeit wnehmend mit moralischen Im­
perativen konfrontiert wird, leicht in den Verdacht des Zynismu s gerät. Traditionelle 
Kategorien des außenpolitischen Handelns und innenpolitische Anforderungen an 
die Außenpolitik klaffen dabei tendenziell immer weiter auseinander. Politiker (zu­
mindest in Deutschland) wagen es dementsprechend kaum noch, offen für ein in 
traditionellen Kategorien der ,Realpolitik < konzipie rtes Handeln einwtreten. Die 
meisten westlichen Diplomaten aus den auf ihre Tradition der nüchternen Realpoli­
tik stOlzen Außenapparaten dagegen , die Außenpolitik in Kategorien der reinen 
Machtverhältnisse wahrzunehmen gewohnt waren, gerieten wohl in nicht geringe 
Verwirrung, als Politiker (vor allem aus Staaten Mitteleuropas) auf den Gedanken 
kamen, der oben angerissene Prinzipienkonfljkt zwischen Effektivität und Legitimi­
tät müsse zugunsten der bisher nur rhetori sch für tragend erklärten rechtssraatlichen 
Strukrurprinzipicn aufgelöst werden. Gerade in den Außenministerien der wichtige­
ren westeuropäischen Staaten scheint diese ,moralisierende< Variante deutscher Au­

ßenpolitik nicht nur eine erhebliche Erbitterung ob ihrer Überdosjs an moralischen 
Beschwörungen (ohne jegliches Unterfutter an machtpolitischer Basis) hervorgeru­
fen zu haben, sondern führte auch zu ausgeprägtem Mißtrauen ob der ,eigentlichen< 
Motive. Die Frage nach den Hintergedanken, den ,wahren< Motiven des für vorder-

jO Zu den Grunden dieser P;1ssiv itat, die vor allem :km Mangel eines Konsenses uber die Zu verfolgenden 
Ordnungs,lnSat l,C hlg, "gI. M. Ro::;enfeldt, Deuuchlands und Fr:1nkrclchs Jugö-5 1a~'Icnpolil ik im Rahmen 
der EuropaischclI Gemeinschaft (J 991- 199 }), Sudostcu rop:I 42 (199J), S. 621 H. 

} t Vgl. dazu T. M:lrauhn . Die Auseinandersetzungen um die Unabh:lnbigkcit$besncbungcn der )UgOSbWI­

schen Tellrepubhk Slowenien - Das Selbstbestimmungsrecht der Volker IIn W:rndel, Hum:tnll:'rcs 
Volkerrecht-lnform3tionsschrtftcn [991 . 5. 1° 7 H. 

}l Zum fr:utzoslschc:n Pladoycr in du.:sem Sinne vgl. M. Rosenfddt (Fn. jO), S. 62.9 . 
}j D:\{~ Sich die Armee darauf verließ , die Staatengem e:inscb.lft wtrJl' di('SCS - bIS dilto ublichc - Handlungs­

IllUStC( benutt cn. geht aus Stdlun gnlhml'n der Armeefuhrung hervor - siehe C. Cviic, DO'lS Ende 
Jugoslawiens, Europa-Art:hiv 199 [, S. 409, 410 f. 

}4 Siehe T. Marauhn (Fn . } I), S. [10 f. 
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gründig gehaltenen >moralischen, Argument,,, aber war endgültig dazu angetan, die 
politische Atmosphäre zu vergiften und im Ergebnis die Suche nach einer ~tmeinsa­
mon außenpolitischen Linie zu lähmen. 
Die damit angedeutete kognitive Tiefenschicht des hochsymbolischen Streites um 
die Frage eines Selbstbestimmungsrechts der sezedierenden Republiken und der da­
mit verknüpften Problematik der Anerkennung der Neustaaten l6 läßt verständlich 
werden, warum die westeuropäischen Staaten zu diesem Zeitpunkt nicht zu einer 
gemeinsamen Reak tion in der Lage waren J7 . Der Konflikt wäre in diesem Stadium 
wohl noch durch eine entschlossene Reaktion der Drittstaaten zu regulieren gewe­
sen, wie die konzertierte Anerkennung der Neustaaten und die Androhung umfas­
sender Embargomaßnahmen gegenüber den auf gewaltsame Lösungen bedachten 
Akteuren; vorausgesetzt hätte dies aber eine einheitliche Bewertung der Vorgänge. 
Da diese Gemeinsamkeit in der Bewertung nicht vorhanden war, flüchtete sich di e 

Diplomatie in Formelkompromisse, die im Ergebnis dann eher konfli.ktverschärfeod 
als konfliktverhütend wirkten, konnten doch beide Seiten sich durch Teile der ver­

wendeten Formeln bestätigt fühlen. Die Armee fühlte sich als legitimer Wabrer der 
Staatlichen Einheit, während die abfallenden Republiken auf ihre demokratische Le­
gitimation (und letzten Endes auf das Selbstbestimmungsrecht) verwiesen. 

J 11. Die Folgen: Veränderung der ,Normalität< 

Was nun einsetzte, war ein Prozeß des allmähl.ichen Hinausschiebens der Grenzen -

der Grenzen dessen, was man als ,Normalität< beschreiben könnte. Motor dieses 
Prozesses der Verschiebung psychologischer Grenzen war zunächst das strategische 

Denken in Kategorien des >totalen Krieges<, das die handelnden Militärs in Jugosla­
wien prägte. Ocr Drang zur ,Totalisierung< des Krieges fand zunächst kaum ernst­
haften Widerstand. Im Gegenteil - die Erfahrung der Sanktionslosigkeit hat die 
Position der militäri,chen >Hardliner, wohl immer weiter gestärkt. Teile des Offi­
zierskorps der >Jugoslawischen Volksarmee, warteten zu Beginn der Ter rorangriffe 
auf Vukovar und Dubrovnik wohl noch darauf, die Armeeführung in Belgrad möge 
durch entschlossene Reaktionen der Staatengemeinschaft :wr Vernunft gebracht wer­
den,B. Die von vielen Offi7.ieren der Bundesarmee erwartete militärische Machtde­

monstration der westlichen Staaten entsprach jedoch nicht den gängigen Szenarien 
westlicher Außenpolitik. Bereitschaft zu entschlossenem Handeln im Namen der 

Staatengemeinschaft war in dieser Phase des Konflikts bei den Staaten Westeuropas 
noch nicht vorhanden", einmal davon abgesehen, daß militärische Aktionen in die­
sem Stadium etablierten völkerrechtlichen Ordnungskategorien widersprochen hät­
ten, wären sie doch nur durch einen sofortigen Beschluß des UN-Sicherheitsrates zu 
legitimieren gewesen. 

J5 S)'mptOnl ,Hi sch rur diese uchc n:lch ,n:alpoJltischeI1' Hintcrgedanken der deutschen Anerktnnungspo­
Inik ist das im :lnge!s:lchsischen R;\um sthon b(,lll:u'l' 31s St:H1dardwerk gehC'ndc Buch von MishJ. Glenny, 
Jugoslawien - Der Kneg, der nach Europa kam (1993), S, 184 H. 

}6 Zur volkerrcchtlichcn Problem !> ldlu ng der Anerkennungsdeb:me vg l. S. Oeter, Selbstbestimmun g:.recht 
im Wandel. Uberlegun!;cn zur Dl'battl' um Selbstbestimmung, Sezessions recht und ... vorzeitige .. Aner~ 
kennung, ZaoRV 5' (199') ' 5.741 ff. 

37 Zu den Divergenzen inncriHllb der Gruppe der \Vl'St ('u ropaisl~bcn Staat"'n sieht C. Guichl'rd, The Hour of 
Europe: Lessons from the Yugosla\l Conflicl, Thl' Fleteher Forum 1993 . S. 159, 164 f. 

}8 Über entSprechende Äußerungen serbischer Offi:t.it:n: gt.:)jcnuber einer franzosischcn Parlamentlricrdele­
gation berichtet der ehem:llige SPD-Bundtst 3b'"Sa.bgcordnctc H . Soc ll , FAZ v. ,8.8. 1995, S. 7. 

39 Wohl mit einen dl'r entscheidenden Fehler der Staa(.~gemelJ1schaJt sicht dann z. B. der let:l.(c US­
ßOlsch:Uler in Bclgr:ld, W. Zimmermann (Fn. 14), S. 14. 
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Der Sicherheitsrat war aber zu derart schneller Reaktion damals gar nicht in der 
Lage. Schnelles Reagieren setzt zunächst eine vorgehende Verständigung über die 
Bewertung der Lage und über die angemessenen Instrumente des Handeins vOraus . 
Schon über die Kompetenz des Sicherheitsrates nach Kapitel VII i.n Situationen , in­
terner Konflikte. herrschte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch völliger Dissens. Erst 
im Verlaufe der letzten Jahre hat der Sicherheitsrat sei ne Praxis so verändert, daß 
Krisen dieser Art als legitimer Gegenstand von Zwangsmaßnahmen des Sicherheits­
rates gewertet werden'o (China zeigt insoweit übrigens immer noch starke Vorbe­
halte); eine Verständigung auf eine entsprechende Maßnahme wäre damals folglich 
kaum möglich gewesen. Die Reaktion der Staaten Westeuropas, die den ersten Zu­
griff auf das Problem reklamierten, beschränkte sich daher auf Aktivitäten 'präven­
tiver Konfliktdiplomarie, - obwohl der Konflikt längst das Stadium äußerst brutaler 
militärischer Auseinandersetzung erreicht hatte. Die Konsequenz war voraussehbar: 
Das Ausbleiben ernsthafter Reaktionen, die zu Anfang der Konfliktverschärfung 
vielleicht ein Ende hätten setzen können, ließ die Regeln des humanitären Völker­
rechts innerhalb weniger Monate in den Augen der Konfliktparteien zu toten 
Buchstaben werden". Elementare kriegsrechtliche Grundsätze, wie das Gebot der 
Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und militärischen Zielen , das Verbot der 
Vertreibung von Bewohnern besetzter Gebiete, der willkürlichen Zerstörung von 
Kulturgut oder der menschenunwürdigen Behandlung von Gefangenen und Zivilin­
ternierten wurden vor den Augen der Weltöffentlichkeit mit Füßen getreten, wichen 
dem ,Recht des Stärkeren",. Die Erfahrung zeigt aber, daß die Hinnahme derartiger 
Rechtsbrüche auf Dauer die Sitten aller Konfliktparteien verdirbt, letztlich in der 
allseitigen Verrohung der Kampfführenden gipfelt. 
Die Politik der westlichen Staaten war zu entschlossenen Reaktionen nicht fähig 

bzw. teils auch nichts willens, blieb allerdings zu vordergründigen Konze"ionen an 
die moralischen Forderungen der Öffentlichkeit gezwungen. Es entstand - weitge ­
hend unbewußt - eine merkwürdige Doppelbödigkeit der westlichen Politik gegen­

über Jugoslawien, die so von den meisten Akteuren gar nicht beabsichtigt gewesen 
sein wird, die eher struhurelle Folge der unausgetragenen Grundkonflikte westli­
cher Außenpolitik war als intendierte Folge böswilliger ,Machtpolitik •. Krasses 

Beispiel dafür ist der Ende '99' verabschiedete friedensplan für Kroatien. De facto 
war der Vance-Plan für die serbisch besetzten Teile Kroat;ens nichtS anderes als e;n 
Waffenstillstand, mit dem der militärische Status quo zementiert wurde. Dem WOrt­
laut nach war der Plan jedoch eine d;e legitimen Anliegen beider Selten berücksich­
tigende vorläufige Friedenslösung unter Einschaltung einer mandatsähnlichen 
UN-Verwaltuog. Man mag im Nach.hinein die Diskrepanz zwischen dem Wortlaut 
des Friedensplans und der faktischen Umsetzung des Planes als typisch für die 
Schwierigkeiten der Vereinten Nationen ansehen. Ganz gerecht wäre dies jedoch 
nicht. Die Diplomaten, die das Konzept entwickelt hatten, nahmen den Plan wohl 

wirklich ernst. Die Umsetzung hing allerdings an einem entsprechenden Engage­
ment der Friedenstruppen stellenden Staaten. Nur wenn diese zur- im Ernstfall auch 

40 Der Wandel war d"btl so ntdiJt.ll. daß die f:nrwlck.lung zum 1'L'il schon wieder als problematisch hcwcnci 
Wird - vgl. z. B. R. F:alk, Thc Hai ti IlHcf\'cmion: A Dangerous World Order Prc(C'dem for the United 
Nations , Hary::ard International Law journ.1 36 (199S), . 54J H. 

,p Si('h~ d.1ZU den Schlußbericht dl.'f .B;lssiouni.-Kom misslün , Fi nal Repon of rhc CommisslOn of Expe.rts 
Establishcd pursuant 10 S<.'curity Counctl Resul utlon 780 (1992), UN-Doc. Sh94/674. 27 May 1994; vgl. 
;'\ußerdem S. Oeter, Kriegsverbrechen In den Konflikten um das Erbe Jugoslawit'l1s, ZaoRV 53 (1993), 
S. 11 . ff. 

.p Als deta,IJhene faktische WIC fl'ehellche Analpc der Kriegs verbrechen Im ehemaligen Jugoslawien Siehe 
Hlm/(lll R~ghts Wiluh. War Crimes in ß osn ia-Hl'rn'go \lin !\ (1992), S. 50 H., Jul~("rdem M.-J. C;llI ic (pu. l), 

S. 118 H. 
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gewaltsamen - Durchsetzung des Friedensplans bereit waren, konnten die Pa.rteien 
zur Einhaltung ihrer einmal gegebenen Zusagen gezwungen werden. Genau da,.u 
waren die Staaten aber offensichtlich nicht bereit. Essentielle Kernpunkte des Frie­

densplans, nämlich die E ntwaffnung der serbischen Milizen und die Räumung der 
sogen. " rosa Zonen «, also der Gebiete mit traditionell kroatischer Bevölkerungs­
mehrheit, die wieder voll unter Zagreber Kontrolle kommen sollten, wurden VOn 
den in der Krajina und Slawonien stationierten UNPROFOR-Kontingenten nie 
wirklich dun:hgeserzt'''. 
Dies isr - das muß beronr werden - nur zu einem geringen Teil auf Mängel des 
Friedensplans als solchem zurückzuführen. Nichr Mängel des rechtlichen Mand.rs. 
sondern die politische Zurückhalrung der mit Truppenkontingcoten an der Aktlon 
beteiligten Sraaten, mit milirärischer Gewalt die Umsetzung des Plans zu erzwingen, 
liefen letztlich auf eine Obsrruktion der mit dem Plan angestrebten Lösung hinaus. 
Da die Vereinten Nationen über kein eigenes militärisches Instrumenr verfügen, ist 
die Organisation als Vertreter der Staatengemeinschaft nur so durehsetzungsfähig 
wie die an den einzelnen Akrionen bereiligren Sraaren ihr dies erlauben. Die Realirär 
der VN-Friedenssicherung unrcrscheider sieh an diesem Punkr noch ganz funda­
menral von allen Uropien einer ,Welrinnenpolirik, mir Gewalrmonopol der Vereinten 
Narionen. Die Vereinren Narionen sind nichr nur weir emfcrnt von jedem ,Gewa.lt­
monopol" sie sind im Gegenteil noch nicht einmal ernsrhafter Träger eines eigenen 
Gewalrinsrrumenrariums. Das Angewiesensein auf die milirärische ,Amtshilfe, po­
renter Sraaren har aber gewichrige Rückwirkungen. Juristisch mag man es so 
konsrruieren, die Vereinten Narionen ,benutzren, die Sraaren zur Ourchsetzung ihrer 
Politik; fakrisch benutz.en aber eher die rruppensreJlenden Sraaren die VN zur 
Durchserzung ihrer polirischen Ziele. 
Dieser Befund spiegelt sich in dem ungelösren Problem der ,command and control,­
Srrukturen bei UN-Fricdensrruppeneinsätzen44 • Wirkliche Konrrolle über die einge­
setzren narionalen Verbände üben bis heure im Zweifelsfall nicht die UN-Komman­
deure und deren Sräbe aus, sondern die Verreidigungsminisrerien deT jeweiligeo 
Enrsendesta.aren. Erteilt die narionale Regierung Anweisung, bestimmte heikle 
Sehritre zu unterlassen, so können politische Leitlinien der VN schnell in ihr Gegen­
teil verkehrt werden. Genau dies aber geschah in Slawonien und in der Krajina; es 
enrstand eine Art ,Mafia-Staat" in dem, nach außen durch VN-Friedcnstruppen 
abgesichert. bewaffnete Banden und Milizen sowie deren Repräsentanten Staatsge­
walt ,spielten' . Welch rraurige Zustände in diesen Gebilden herrschten, belegen die 
Berichte des UN-Menschenrechtsberichterstatters Tadeusz Mazowiecki; nicht nur 
die (wenigen verbliebenen) kroatischen Bewohner waren dort völliger Willkür aus­
geliefert, sondern auch die serbischen Bewohner litten unter einem völligen Zusam­
menbruch von Recht und Ordnung". 
Verbaut wurde mit diese r Duldung VOn Strukruren militärischer Gewaltherrschaft 
im Ergebnis auch der Weg zu einer endgültigen Friedenslösung für die Krajina. Der 
auf dem Vance-PI.n aufbauende ,Z4-Plan, der Kontaktgruppe4', der ein in sich stim-

4} Vgl. A.James, The UN in Cro:lua: An cxcrCI S(' in fUliIHY?, Thl" World Today, No. 5. May 199}, S. 9} H., 
außerdt:.-n V.-Y. Ghcbali. UNPROFOR in r:'ormer YugOS!:tVl3: "Lh." MiS"usc cf Peacekt'eping :md Assucia­
ted Conrlicl Management Techmques, in: D. Warner (c·d .). New Dunenslons of PCJ.cckecpmg (L995), 
S. I). '7If. 

44 Vgl. d:l.Zu die 3usfuhrlichc Studie des amenkanis!..':hl"n Militaqurislcn J. W. HOllCk, The Command and 
Control of Unlted Nauons Forees in rhe Era of .. Pcace Enforccmcm .. , Duke Journal cf Comp. and 
In,ern . L.w 4 ('99»). S.I ff. 

45 Siehe als cxempl;uischc:s Dokument den Bericht des UN-Sondcrbc ri chlcr.~l".\tters Tadtu$1. Mazowi\.'ckl 
vom November 1992, U '-Doc .A/.47/G66 = UNaDoc.S/z4Sö9. p:tras. 77 ff. 

46 Siche da"lu die bemerkcnswcrI ausgewogene Darstellung von K. Obr~dovic, 2-4 Plan: Canrenrs and 

25 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-1-15 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:12:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1996-1-15


miges Modell weitgehender Autonomie für die kroatischen Serben entwickelt hatte, 

scheiterte an der mangelnden Durchsetzungsmacht westlicher Diplomatie. Kompro­

mißläsungcn warcn mangels entsprcchender Druckmittel den auf das ,Recht des 
Stärkeren< vertrauendcn Gewalthabern in Knin nicht nahezubringen. Daß das .Recht 

des Stärkeren< ihnen letztlich statt umfassender Autonomie Flucht und Exil bringen 

würde, stellt nur eine der schrecklichen Ironien des Denkens in Kategorien von 
.homo homini lupus, dar. 

IV Die völkerrechtlichen Konsequenzen: Anerkennung als 
,Gestaltl.ngsinstrument, 

Zeitlich ge nau parallel zum Vance-Friedensplan für Kroatien lag der Höhepunkt der 

Anerkennungsdebatte. Nachdem im Winter '99' offensichtlich geworden war, daß 
die Bundesarmee mit der militärischen Niederwerfung der kroatischen ,Sezessioni­

Sten' gescheitert war' und daß einige wichtige Staaten (vor allem Deutschland) in 

Kürze Zur Anerkennung der N eust •• ten schreiten würden, fügte sich die Mehrheit 

der Mitglieder der Europä.ischen Gemeinschaft notgedrungen ins Unvermeidliche 

und stimmte der kon>.ertierten Anerkennung Sloweniens und Kroatiens "-U<8 Der 

Einkleidung dieser Anerkennungspolitik in ein allgemein gefaßtes ",chtliches Doku­

ment kam dabei eine wichtige Roll e zu, im Positiven wie im Negativen". 

Aus allgemein völkerrechtlicher Perspektive waren die Anerkennungsrichtlinien der 
Staaten der EG sicherlich ein bcgrüßenswerter Schrin. Das bis dahin allein an Kri­

terien der Effektivität orientierte, Veränderungen nur nachträglich absegnende Insti­

tut der diplomatischen Anerkennung vOn Staaten wurde mit dcn Anerkcnnungs­

richtlinien vom Dezember '991 umgeformt in ein politisches Instrumcnt der 

gezielten Einwirkung auf die Neustaaten. Durch das (konditionierte) Versprechen 
sehr früher Anerkennung sollten die neuen Staaten Ost- und Südosteuropas im Ge­

genzug zur Beachtung wichtiger Strukturprinzipien wie Demokratie, Rechtsstaat­

li chkeit, Schutz der Minderheiten und dcr Menschenrechte bewegt werden. Die 

Anerkennung wurde vom wertneutralen Akt der reinen Bcsicgelung faktisch konso­
lidierter Herrschaft in ein wcrtgeladenes Instrument der Sicherung substanrieller 

Homogenität der europäischen Staaten umgcfornu'o. 

Eine Gefahr ist mit dicser Transformation jedoch erkennbar ve rbunden. Versteht 

man die Anerkennung als Minel der politischen Gcstaltung, wenn .uch stark sym­

bolischer Natur, so besteht in der Folgc die Versuchung, das Institut der Anerken­

nung zum symbolischen Politikersatz zu cntfremdcn. ,Moralistische, Außenpolitik 

neigt sowieso ;'.Um rein symbolischen Handeln. Ist der moralisch fundierte Gestal­

tungsdrang abcr nicht durch reale Machtmittel abgestützt, so driftet er leicht in leeres 

Symbolhandcln ab. Dcr Akt der Anerkennung eignet sich nun besonders gut für 
derartiges symbolisches Ersatzhandeln. Zu belegen ist dies in der Anerkennung Bos­

nien-Herzegowinas. Obwohl die Folgen einer Unabhängigkeitserklärung Bosnien-

Achlcvements. ReView of Intern;uionaJ AHairs (Belgrad) 199j N. I01.8-IO} I , $.6 H., mit Abdruck des 
Friedensplans Im Wortlaur ebd., S. 12 ff. 

47 Vgl. d:l~u als Bewertung aus militaris(.'ht."f Perspeküve N. Clgolf (Fn.19). S. )09 H . 
.. S Zum Verlauf der mnercurop:llsc!H.'n Debatten um Ancrk\~ nnull~ vgJ. M. Rosenfeldt (Fn. JO) , 5.627 H. 
49 Zur Verandcrunß dl'( AnerkennungspraJos z.u Anbng; Jef ncun .. _i ~cr Jahre vgl. R. fuch, Recogni lion o( 

St <l ICS: "n l e Co Uapsc of Yugoslavia .md th c S()VICt Union, Europc:m Journal of International Law .. (199J), 
S.)6 fr., ;nsb<S. S. 4' fr., \\ fr. 

\0 S"he d,,-u R. Rich (Fn. 49). S. S Sr. sowie S. Om, ([n . )6), S. 769 Ir. 
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Herz.egowinas für die Beteiligtcn durchaus absehbar waren", in der Form gewaltsa­
mer Besitzergreifung möglichst großer Portionen Landes durch die bosni,chen 
Serben im Verein mit der Armee, verweigene sich die westliche Politik realen Ge­

gensrrategien. Die von der bosnischen Regicrung vorgeschlagene Station.ierung von 
VN-friedenstruppen scheiterte am fehlenden Willen der relevanten Staaten, für 

diese Aufgabe Truppen zur Verfügung zu stellen'". In der Folge konnte die Anerken­
nung Bosnien-Herzegowinas dann aber nur fatale Folgen haben . Nicht nur das 
,Timing< war falsch, sondern aufgrund des völligen Fehlens eines übergreifenden 

Lösungskonzepts, in das die Anerkennung als instrumentale Mallnahme hätte einge­
faßt werden können, blieb der Akt der Anerkennung als weitgehend symbolische 

Maßnahme in der Luft hängen, ohne wirkliche Konsequenzen in der weiteren Ge­

staltung der politischen Realität. 

Die Anerkennung war, dies gilt leider besonders für die deutsche Politik, zusehends 
zu einer Art Selbstzweck geworden. Die positiven Wirkungen wurden überschätzt: 

Im Falle Kroatiens konnte sie angesichts des Zeitpunkts kaum noch befriedende 
Wirkung entfalten - im Gegensatz zu einer entschlossenen Anerkennung in einem 
frühen Stadium, die (wäre sie geschlossen erfolgt) wohl noch manches zu verhindern 

geholfen hätte; im Falle Bosnien-Herzegowinas dagegen heizten die Anerkennungs­

richtlinien eher den Konflikt an als daß sie ihn gedämpft hätten. Nicht ohne Grund 
beschworen die Diplomaten der Jugoslawien-Konferenz wie die meisten betroffenen 
Politiker aus Kroatien, Mazedonien und Bosnien die EG-Staaten , die Anerken­

nungsfrage im Fall Bosniens solange wie nur irgendmöglich in der Schwebe zu 
ha.lten, da andernf.lls Fürchterliches zu erwarten sei. Wie richtig diese Einschätzung 
war, zeigten dann die Folgen der geänderten Anerkennun gspolitik. Die Berufung auf 

die Anerkennungsrichtlinien führte nicht nur zur Polarisierung zwischen Kroaten 
und Muslimen auf der einen Seite, Serben auf der anderen Seite, sondern führte wohl 

auch dazu, daß die bosnische Regierung si eh einer Täuschung über ihre wahre Lage 
hingab, im Vertrauen auf die Hilfe der Außenwelt in der Absicherung der bosnischen 
Souveränität5'. 

Es ist nicht zu leugnen, dall die in den Konflikt eingeschalteten Drittstaateo diese 
Illusion wm entscheidenden Zeitpunkt durchaus nährten. Die Politik der ,starken 

Worte<, auf die dann keine Taten folgten, setzte sich übrigens auch im weiteren 
Verlauf des Konfliktes fort. So folgten auf die rein formelle Umwandlung der Sozia­

listischen Föderativen Republik Jugoslawien in eine neue .Bundesrepublik Jugosla ­
wien<, die mit der Umfirmicrung der in Bosnien stehenden Einheiten der JNA in 

sogen. ,Streitkräfte der bosnischen Serben< einhergingS" entsc.hlossen klingende Stel ­
lungnahmen der europäischen Staaten, man werde eine reine Umettikerieru ng der in 

Bosnien stehenden Armeeeinheiten nicht tatenlos hinnehmen, so nd ern entspre­
chende Konsequenzen ziehenD. Was aber hätten diese Konsequenzen sein können? 

Die allgemei nen völkerrechtlichen Regeln der Staatenverantwortl.ichkeit hätten es 
eigentlich nahegelegt, die serbischen Truppen in Bosnien weiter als Staatsorgane des 
serbisch-montenegrinischen Rumpfsta.tes anzusehen, zu deren Streitkräften sie mit 
Ausb ruch des Bürgerkrieges mutiert wareo. Serbien bzw. ,Rest jugoslawien< wäre 

j 1 Vgl. dnu die eindruckltche Schilderung des Dilemmas der bosnischen r'uhrung bei M. Glcnny CFn. 35). 
S. 247 H. sowie C. GUlchtrd (Fn. 37), S. 162 f. 

52 Vgl. U . Compen (Fn. '4), S. 37; l. Fr('~dman (rn . 20), S. 59; \VI. Zlmnl('rm~rH' (Fn. L 4). S. 16 . 
lJ Vgl. nur C. GUIChcrd (Fn. 37), S. 'll f. 
14 Zum Ch:.raktcr dH=!i l:~ Aktes als eines reinen .Et"tlkeucnschwlndcls< "gI. M. Glenny (Fn .. H). S,299 r-f. 

sowie J. Gow, The use of coercion 111 [he Yugaslav cruis, The World Tod:JY Nov. 1992, S. 198, 2.00. 
ss Siehe die entsprechenden Erklarungen des Ausschusses Hoher BC :l.mter eier KSZE im ApnllMai 1991 -

vgl. dnu M. Weller. Thc Imemational Response co ehe D1 SSo1uIJon o[ tht: S(Jualisl h·der.l1 Rtpubli( or 
Yugos l:l\'ia, American Journal of International Law 86 (1992). S. 569. 599 L 
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damit unzweideutig als Aggressor gegen seinen nellen Nachbars[aat zu qualifizieren 
gewesen, ohne sich hinter der Konstruktion einer von ihm unabhängigen ,Serbischen 
Republik Bosnien, verstecken zu können. Kriegführende Partei stellte schließlich die 
dem Staat Serbien weiterhin zuzurechnende Armee des alten Jugoslawien dar. 
Die Staatengemeinschaft hat diese - rechtlich an sich naheliegende - Konsequem. 
nicht gczogen, sondern hat den Konflikt faktisch als einen Bürgerkrieg behandclt,6. 

Das für den Umgang mit Bürgerkriegssituationen typische, in der Anfangsphase des 
Konfliktes verhängte Waffenembargo wurde aufrechterhalten, obwohl der damit be­
wirkte Eingriff in das Selbstverteidigungsrecht Bosniens rechtlich problematisch ist, 
gar als ein Verstoß gegen sog. ,ius cogens<, also zwingendes Völkerrecht, ge,vertet 
werden könnte". Das Versteckspiel des in den Konflikt tief verstrickten serbischen 

Staates, der sIch immer wieder als unbeteiligter Dritter darzustellen trachtet, wurde 
im Ergebnis mitgespielt, und die ,neutrale< Vermittlung der Genfer Jugoslawien­
Konferenz und dcr UN lief letztlich darauf hinaus, die ,Bürgerkriegspartcien, auf die 
gleiche rechtliche Ebene zu stellen und die Beteiligung ,Rest jugoslawiens< weitge­
hend auszu blenden. Dabei hätte es angesichts des nur gerade ein Jahr ZuvOr erfolgten 
Präzedenzfalles der alliierten Kuwait-Opcrarion gegen den Irak eigentlich nahelie­
gen können, gegen den bewußt politische Ziele mit militärischer Gewalt vcrfolgen­

den Aggressor Serbien/Montenegro mit Zwangsmaßnahmen vorzugehen, ihm 
militärisch in den Arm zu faUen bei der Erreichung seiner territorialen und demo­
graphischen Ziele,8 

V Militärpolitische Folgeprobleme: Friedensschaffung versus 
,humanitäre Intervention, 

Doch als die öffentliche Debatte in den Staaten Westeuropas angesichts der serbi­

schen Greue! im Sommer '992 genau diesc Konsequenz zu fordern begann, erfolgte 
eine neue Weichenstellung der Politik gegenüber dem ehemaligen Jugoslawien: Die 
Forderung nach militärischer Intervention wurde umgelenkt in ein Konzept rein 
,humanitärer' Aktionen. Nun ist die insbesondere in Frankreich diskutierte Figur 

des ,droit d'ingerence humanitaire« sicherlich ein bedenkenswerter neuer Ansatz". 
Die eilfertige Aufnahme des Gedankens der ,humanitären Intervention, durch die 
offizielle Politik der hauptbeteiligten DrittStaaten jedoch, die in der symbolischen 

Aktion Präsident Mitterands Ende Juni [992 ihren Höhepunkt fand, geriet rticht 
ganz grundlos in den Geruch, so etwaS wic ein Ablenkungsmanöver darzustellen6o. 

Rein humanitäre Aktiorten in einem von völliger Brutalisierung geprägten Umfeld 
wie in Bosnien geraten leicht in Gefahr, militärisches Personal bewußt zweckent­
fremdet einzusetzen, für Aufgaben, die genausogut oder bcsser von anderen Orga­

nisationen wahrgenommen werden könnten (IKRK, UNHCR z. B.), während 
zugleich über das Mandat, das die Entsendestaaten ihren Truppen mit auf den Weg 
geben, sinnvoller Einsat? militärischer Mittel ausgeschlossen wird (wie z. B. dic Er-

56 Zur britischen und fran7.osischen PCI7.eption dc~ Bosnien-Konflikrs als Burgerkrieg vgl. M. Glenny 
(Fn. )5), S. ))) H. 

57 Siehe nur V-Y Ghcbali (hl. 4}), S. J 1 L 
58 Siehe das uherLL'ugende P"'doyer in dlCSt'm Sinne von J. Gow (Fn. 54), S. 2.01 f. 
59 Als ein rl'pr:isclH;trivl's Rl·jSpLd all~ dl:r frarlw!)i.,chcn Volknrcchtslehre vgL R.J. Dupuy, L''o1ction huma­

IllLlire. in: Hum;lIlitarian l.aw of Armed Contlict - Challenges i\h t'J.d . Essays In Honour of Frirs 
Kalshoven (1991), S. 07 H. 

6:;:. Im slchcrhcl[Spulitischen Schriftlum ist hier vielfach der Vorwurf des >symbolischen ErsatzhandeIns' 
erhoben worden - vgl. nur C. Guicherd (Fn. }7), S. 170 SOWIl' V-Y. Ghcb:tli (Fn. u). 5.29· 
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zwingung des Zugangs zu beSlimmten Orten oder auch nur die Verteidigung der 
Transporte). da derarti ger Gewalteinsatz dem rein ,humanitären, Charakter der Mis­

sion widerspräche6'. Die Anwesenheit von Soldaten markiert dann zwar staatliche 
Aktivität; ernsthafte militärische Zwangs maßnahmen im Sinne einer echten Militär­

intervention werden jedoch gerade durch die rein ,humanitäre' Aktion ausgcsch.los­
sen, da die Eskalation :llIm gezielten militärischen Gewalteinsatz eine Gefährdung 

der über das ganze Einsatzgebiet verstreuten ausländischen Truppen nach sich ziehen 
müßte. Eine Beschränkung des Einsatzes von Truppen auf rein humanitäre Aufgaben 
bewirkt somit unter Umständen das ge naue Gegenteil des ordnungspolitisch Sinn­
vollen, läßt die Blauhelme zu den militärischen status quo sichernden ,Geiseln< der 
Staatengemeinschaft zu Händen der auf eine Gewaltlösung setzenden Kriegsparteien 

werden. 

Das neue Konzept des .. robu st peacekeeping«6" mit dem man die Flucht aus den 
gängigen völkerrechtlichen Kategorien militärischen Zwangseinsatzes bemäntelte. 
zeigte in de r Fo lge se ine Tücken. Wie so oft, rächte sich auch hier die Mißachtung der 
etablierten Kategorien, in denen sich ja schließlich langjährige Erfahrungen spie­
geln6,. Nach traditioneller Praxis wä ren d ie Vo ra ussetzungen für den Einsatz von 

UN-Friedenstruppen in Bosnien-Herzegowina eindeutig nicht erfüllt gewesen64 . 

Für reine .. Friedenswahrung « (im Sinne des "Peacekeeping«) feh Ire es an einem Frie­
den, der zu bewahren gewesen wäre. denn es mangelte ohne Zweifel an jeglichem 
Friedenswillen der Konfliktparteien. Für ,Peace Enforeement' dagegen. also militä­
rischer Herbeizwingung einer Friedenslösung. fehlte es an der Bereitschaft der 
Drittstaaten zum ernsth aften Einsatz von militärischem Zwang (und insbesondere an 

der dafür erforderlichen klaren politischen Zieldefinition ). 
Die hier betonte Grenze zwischen den beiden Fonnen der militärischen Friedens­

operation ist das genauc Gegenteil einer künstlic hen Abgrenzung bestimmter H an d­
lungsformen. markiert im Gegenteil eine politisch essentielle Entscheidung. die VO n 
den Beteiligten sehr bewußt und möglichs t deutlich zu treffen ist6s . Bei der Friedens­
wahrung wird die Friedenstruppe zur Absicherung einet Friedenslösung eingesetzt, 

die vo n den Konfliktparteien selbst ausgehandeh worden ist und die nur gegenüber 
widerstrebenden Teileinheiten, Quertreibern und ins Kriminelle abgermsehten 
,Hardlinern , durchzuset>,en ist66 , Bei der ,Friedensschaffung, Ci. S. des Gewalteinsat­

zes nach Kapitel VII der UN-Charta) dagegen wird die militärische Gewalt zur 

Erreichung einer von außen aufgezwungenen Friedenslösung eingese tzt. die zulasten 
einer der Konfliktparteien durch gesetzt werden soll. .Friedensschaflung, nach Kapi ­
tel VII ist folglich das genaue Gegenteil der für ,Peacekeeping, essentiellen Neutra-

61 Dieses Dilemma h3t der VN-GenerJlsckrclaT von Anfang an gesehen, weshalb cr z Un :lC h Sl :luch gegen du: 
Elllscndung von Friedenstruppen nach BOSnien aurt rJt - \'~1. den Bericht des Gencra lsekret.ars v. 
Il . S. 1992 , UN~Doc. S/ l }900; vgJ. :Hlch S.J;!.cobi , UN PROFOR - Mission impossible, Intemalio nal 
p,,;t,,:ckcep,ng Fcb.- M:lY '99 5. S. 37 f- f. 

62 Zur Problcm:lllk des .rohust pl':\ cckeepmg' oder >scconcl ~cntr,ltion peacckecpmg. \l gl. A. j3mes, [s {hefe 
a seco nd gencrimon o f pc;\cck t:eplIlg?, In tern;uion31 Pcacek e-cptng Sept.-Nov. 1994. S. 110, J 12 f. . sowie 
N. D. WhIlC, U . N. PC!lcekcepmg - Developmcnt cr Destructlon?, Intematio nal Relations 1994. S. 129. 
'49 fr. 

63 Siehe dazu die treHcndl.'1l Bemerk ungen von L. Freedm.ln (Fn.zo). S. 62 ff. 
64 GI..·Jl;'lU dlC's h;'l[ der VN~Gm(.' r .l lsl..·krc{;u \'on AnfOl l1g an betQnt - vhl . nur den Btricht des: Gcncrl lsekrt ­

tars Y . )0.5. 1995, UN-Doc.S!l99S/ 444. par.l . !7. 
65 Als Pladoycr 10 diesem Sinne.- siehe R. K. Belu. The Delusion uf Imp'lI'rill Intervtntion. Fo rel~ n Afb io: 

7} (( 994) I 0.6, S. t O, Joff.; vgl. auch L.Fn:c:dmafl ( n.2.O), S. j 6 r. sowie M. Boche, PL"ölcckeepi ng in 
rev iew - lhe 1994 balance .sheet. Internltional Peacekcepltlg Oec. 1994- Jan. 1955 . S. 2, J f. 

66 Zum Ir3dllionellen ,Pc:.·Jcekt'cping( vgl. d3S Standardwerk von A.J ;lml's, Pl'lc('kceping Ln international 
pol itu.:s ( 1990)) außcrdl'lll die Annll· rkungcn d(' S' thcmahgen Ullder-SCCreI Jry-Gclll'rJ.1 (ur Pcacc-kcc:ping 
Opcr:uions. M. GouldmgJ The evolullon of Un ited Nauons peacekecplllg, rntcrnational Affairs 69 
(199)). S. 45'.45' rr. 
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30 lität zwischcn den Konfl.iktparteicn, es ist per definitionem Parteinahme, da jeder an 
Kriterien legitimer Interesscnwahrung orienrierte Friedensplan die Interc>scndurch­
setzung dcs militärISch Stärkeren durchkreuzen muß67. 

Doch zurück zum Fall Bosnien: Ein von den Konfliktparteien grundsätzlich kon­

sentierter Friedensplan, dessen Durchführung mit ,Blauhelmen< zu übcrwachen 
gewesen wäre, existierte nicht. Zur militärischen Durchscrzung eines von außen vor­

gegebenen Friedensplanes war aber kein militärisch potenter Staat bereit. Die immer 
wieder aufgeführten militärtechnischen Bedenken entbehrten zugegebenermaßen 
nicht einer gewissen Plausibilität, betrafen aber zum Teil sehr isolierte Einzelpunkte 
und waren im Ergcbnis letztlich doch eher Rationalisierungen der fehlenden politi­

schen Bereitschaft zur Intervenrion. Der weitgehende Konsens der Militärs über die 
Schwierigkeiten einer bewaffncten Intervcntion sollte nicht darüber hinwegtäu­
schen, daß eine solche Intervention im Kern gleichwohl möglich gewesen wäre -
wenn man sie denn politisch gewollt hätte68 . Genau an diesem politischen Willen 
aber fehlte es im Kern, besaß man doch weder eine übereinstimmende Vorstellung 
von der damit herbeizuführenden politischen Lösung noch die Bereitschaft, die im 

Rahmen einer Militärinrervenrion unvermeidlichen Opfer auf sich zu nehmen. Unter 
dieser Prämisse aber war der übereinstimmende Widerstand der Militärs gegen eine 
bewaffnete Inrervention durchaus rational, ist eine derartige Aktion doch ohne klare 
politischc Ziclvorgabe (und cnrsprechende politische Einbettung) überaus proble­
matisch. 

Es ist hier nicht der Ort, die militärtechnischen und strategischen Probleme einer 
Militärinrervenrion im Fall Bosnien zu diskutieren. Einmal davon abgesehen, daß 
jede militärische OperationspIanung von den politischen Zielsetzungen des Gewalt­
einsatzes bestimmt wird, hängen auch der Umfang der eingesetzten Kräfte und das 
Ausmaß der hinzunehmenden Opfer von den der Operationsplanung vorgegebenen 
politischen Parametern ab. Militärstrategische Debatten ins Blaue hinein ergeben 

insoweit kaum einen Sinn. Auch dic Verzahnung derartiger Operationen mit den vor 

Ort kämpfenden militärischen Gruppierungen wird primär von den politischen Leit­
linien der Intervention bestimmt. 

Je nach Zielsetzung und operativcr Anlage einer Inrervention hättc der militärische 
Aufwand sich - zumindest soviel läßt sich als Ergebnis der darüber inrensiv geführ­
ten Diskussion zusammenfassen - durchaus in vertretbaren Dimensionen halten 

lassen(". Die extreme Abhängigkeit der sc rb ischen Operationsführung VOn einigen 

wenigen hochverwundbaren Nachschublinien z. B. hätte eine Inrervention, dic die 
serbische Seite ganz gezielt an der Erreichung ihrer (militärisch eigentlich viel Zu 
weitgespannren) Operationsziele hätte hindern wollen, schon mit relativ beschränk­
tem Mitte!aufwand erlaubt. Einen entscheidenden Schritt allerdings hätte jede 
Inrervention erfordert: Das Abgehen von einer Haltung der ,Neutralität< gegenüber 

den Konfliktparteien. Militärische Inrervention hätte, welche konkreten Ziele auch 

immer sie verfolgt hätte, Parteinahme verlangt, Parteinahme gegen die auf gewalt­
same Durchsetzung ihrer politiscben Ziele fixierte Krie gspartei, hätte Durchsetzung 
eines von außen definierten Ordnungskonzepts bedeutet'" . 

67 Oil·.~('~ Grund mel"krm l der >fned{'nss (ha (fe nd e l ~ ' Interventlon :ubei(et sehr uberzeugend heraus 
R. K. Hett s ( -n . 6S) , S.lOtT. 

68 Zur militartechni sc.hen un d -poli tischen Dl'balll~ ubt'r die C h(1 nccn und Risiken t uler btwaffnclcn Intcr­
vention vgl. M.-J. CaJi( (Fn. l. ), S. I 56 H. m. w. N .; Siehe aber auch L. f rc-cdm an (Fn.lo), 5.60 ff. 

69 Siehe A. Wohlstctttr, Wie m:lll ein Gro ß-Serbien schafft. Die politischen J rrturner der funf Mach te" in der 

Hosnien-Komak lj;; ruppe, FAZ v. 9· 9. '994. S. 12. f. 
70 D;lg nur so ein t' t rnMzullchmcnde ;pohmchC', Losung l'rz. idlnr i ~ l (und (·r/.l ch werden Wird), darauf hat 

vor' ,1I.kll1lHl1(~S Gow hlllgt·wle s('n - 'wh I: nur J. Gow (Fn. 54 ), S. l Oi r. 
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auch gegenüber den obersten Organen das Grundgesetz zur Geltung bringen.6
' In· 

stit utionell unabhängig und Kontrolleur der parlamentarischen Beschlüsse 
einerseits, andererseits aber verfahrensrechtlich dem Regclungswillen des Gese tzge· 

bers unterworfen" D am it nicht genug, wenngleich dam it zusammenhängend, er· 

weist sich das BYerfG , vorsichtig formuliert, als Gericht su i generis6
" das den Willen 

der Legislati ve, soweit seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben , zu überspielen 
vermag 6 • Ganz abgesehen davon, daß auch verfassu ngsrichterliche Sprüche ohne 

Gesetzeskraft der Autorität von Legislati vakten kaum nachstehen. Daher diagnosti­
zierten die prinzip iell en Gegner der Verfassungsgerichtsbarkeit, diese Institutio n, 

jedenfalls ihr Recht der (möglichst auch no ch abstrakten) Normenkontrol le sei ein 
Fremdkörper im demokratischen System 6 , Sie lasse n sich nicht damit besänfti gen, 

daß die der parlamentarischen Demokratie zugrundeliegende Mehrheitsregel den 
Schutz von Minderbeiten und ihrer Grundrech te nicht nur durch freiwilli ge parla­

mentari sche Selbstkontrolle, sondern durch eine unabhängige Institution impliziert, 
wenn Minderheiten der nicht nur theoreti schen Möglichkeit eines Machtwechsds 

trauen sollen. 
Verspricht mithin das Verhältnis BYe,·fG-Pariament bereits Spannung, die auch 

durch das selbst auferlegte echot richter li cher Zurückhaltung, also einer Art freiwil­
liger Selbstkontrolle, weder zeitstabil noch hinsichtlich aller Streitfäl.le zuverlässig 

aufgelöst wird, so ist die Beziehung zur Yerfaswng nachgcrade paradox: Das Gericht 
soll diese als Objekt sei nes Schutzes hüten , zugleich aber als Fessel r<'s pektieren. 

Dabei ist dem BYeriG als Gl'richt zwangsläufig aufgegeben, Rechtsentscheid ungen 
zu treffen . Freilich si nd sowohl seine institutionelle Basis und Rolle als auch sein 

Prüfungsmaßstab und seine Priifungspraxis eminent politisch.66 Die srarke Yermu­
tung, folglich seien die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts immer (auch) 

politische,GI läßt sich schwerl ich durch die Behauptung widerlegen, letztl ich liefere 
das (Yerfassu ngs-)Recht doch den Maßstab, an dem aUe Politik zu messen sei.68 Eine 

Behauptun g, die den Schleier des Nicht.wissens über die Geburt und Qualität eben 
dieser Art von Recht deckt und, nebenbei gesag·t, sowohl der gängigen und nebulö­

sen Metapher von ei ner "Yerwobenheit von Recht und Polit.ik« als auch der Feststel· 
lung w iderspricht, das Recht, das in Karlsruhe gesprochen werde, s telle sich als 
"Zweck, Produkt, Rahmen und Maßstab der P olitik « dar 6 , 

Der Kritik an der unzureichenden demokratischen Legitimation des BYerfG ist zu­

zugeben, daß in der Tat nur ein äußerst schmaler, nicht eben di rekter P fad von der 
Wahl der Richterinnen und Richter durch den Wahlausschuß des Bundesta ges und 

6 [ VbL den ZuStandlgkc ltskatalog in An. 93 I Nr. 1-4 GG SO \VIL' dlC anderen Im GG vurgesehenen Verfahren 
(ill sbl's. An.G I 1. S4 IV, 98, Il und V, 100 und I.! G GG). 

62 Vt;1. Sl.mon, Die Unabh;\nglgkeit des RLCht(.'TS (1975), und dIe brillante historm:hc StudIe von Ol:;orck, 
Richterkonig oder Subsumtionsautom:u. Zu lco',[ d:a7,U LImbaeh, Die richterliche Unabhangigkcit . ihre 
Bedeutung rur den Rechtsstaat, N eue Justi z. 1995. 28J H. 

6 J Haberle bez.ci liner dl$ B VerfG .lls "gescl lschahliches Cel"lcht " el ~c ncr An (66 f.). \YIenl scr h6fllch kn!i­
sicrcil ;lndere hier ein EI ~mcnt vonJuslrr.S t:'l 'Hlichkt·il. Vl;I. Maus, Zur Aufkbrung der Dcmokratictheorlc, 
'98[f. 

64 Art. 94 11 1 , . r\s. GG ,Vm §) 1 11 BVcrfGG. 
65 Maus (Fn. 6) . 
66 Die vcrz.w"lfdtcn Anstrengungen, die Pro\'lRz. des Rechts gegen die In vJsio l1 der Politik abzuschlrmell, 

wir: etw 3 durch die: Btogrundung elOcr .. polttkal . question .. -Doktrin , durfte., ~I,h damit (ur das ßVerfC 
('rubng,·n. Fu r den US Supri!mc- Court vgl. Hal"'r, Supreme Court und Polit ik 10 dc-n USA ( 1 ~172). \'fit· 
hler bc,,'it~ KcI~tn , Wer soll Huter der Y,·rh.s$ung sein ?, Die Justiz. 19) I, S76ffJ 586 r. 

67 So H.i bcrle, in : ders. (Hg.), Vcrf:,ss llngsgCl' ichl,s barkeit, 4. 
68 Ygl. Ip~l:.'n, Sta,llsrechr I, Rn. 864; Gr imm, JuS 1969, SOl. f. 
69 Vgl. Grimm, JuS 1969, Jod ,; lpscn (Fn. 68), Rn. 864. Im ubri~cn widerspncht auch der Um~"n;; der 

offcnthchen Gewalten mit der Vcrr~l$sung der Trennungs these : Wer in ßonn oder dcmnachst 10 ßcrlin 
parlamentarisch verlien, sucht haufig in Ka.rl sruhe den Spaten Sieg oder wenigstens ein beschciJcm.:s, in 
der Öffentlichkeit als Tnumph lOs:t.cnicrlCS UnentschIeden. . 

9 
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10 durch den Bundesrat (Art. 94 I GG iVm §§ 6 und 7 BVerfGG) zur Souveränität des 
Volkes fühn, von dem doch alle öffentliche Gewalt ausgehen soll. Nur folgerichtig 
wird daher gefordert, die parlamentarischen Hintcrzimmcrdeals nach Maßgabe des 
Parteien proporzes durch ein transparentes, der Öffentlichkeit wgängliches Anhö­
rungsverfahren zu ersetzen . Immerhin werden die "Hüter der Verfassung«'o nicht 
auf Lebenszeit eingesetzt. Die Befristung ihrer Amtszeit und der Ausschluß der 
Wiederwahl rücken sie - im Unterschied zu ihren Kolleginnen und Kollegen am US 
Supreme Court - in die Nähe des Prinzips der Periodizität, das die Wahl der anderen 
demokratischen Verfassungsorgane reguliert. 
Institutionell unabhängig und zugleich hinsichtlich seiner Kompeten zen und Verfah­
rensordnung dem Zugriff des Gesetzgebers ausgeliefert, als Gericht über und unter 
dem Verfassungsgesetz stehend, nicht oberstes Verfassungsorgan und doch eben de­
ren Kontrolleur, Recht sprechend und zugleich politische Entscheidungen treffend­
man soUte annehmen , diese in die Rolle und Kompeten'zgrundlagen des BVerfG 
eingelassenen Paradoxien und Spannungen würden als Quelle dauerhafter lnstltutio­
neller Verunsicherung dessen Autorität unterminieren. 
Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Von der (vielleicht nur behaupteten) Rechts­
und Politikverdrossenheit der Bürgerschaft wenig berührt, über dem Parteien gezänk 
situiert, genießen die Judikate der t6 »Löwen unter dem Thron «" - genauer: neben 
dem Bundeskanzleramt und Parlament - ungeachtet mitlaufender Urteilsschclte, 
(un)verhältnismäßig hohes Ansehen. Zwar fehlt den Karlsruher Orakeln der Rauch, 
der einst in Ddphi aufstieg. Auch käme niemand auf die Idee, die zwei Senate - wie 
den einen in Washington - als »nationales Seminar«" zu adeln. Trotz burgunderroter 
Roben geht ihnen jene Aura ab, die die schwarzgewandeten J ustices des US Supreme 

COurt auszeichnet. Und doch geben sie Maß, können Nachachtung erwarten. 

IV. KonfZiktautorität 

Die ErkJärungslage ist mißlich. Fromme Wünsche führen nicht aus ihr heraus. Sol­
che wären die Annahme eines empirisch eben so prekären wie unplausiblen »overlap­
ping consensus." betreffend die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit und ihrer 
Kompetenzen. Oder die Empfehlung, das ßVerfG und seine Kritiker mögen stets 
dessen Normgebundenheit und Genchtsqualität hervorheben.'" Diese Empfeh.lung, 
der ohnehin die Kraft zur Entparadoxierung fehlt, geht praktisch ins Leere: Zum 
einen hält das BVerfG beharrlich und gegen alle Einwände an der Umdeutung des 
Grundgesetzes in eine dem souverän gedachten Volkswillen entzogene, »objektive 
Wertordnung«'s fest und läßt es, da diese Werrordnung nur von den Mitgliedern 

70 Kelne Anleihe bei C. Schmll't (ders., Dcr Hutcr der Vcrfas::.ung, in: BeItraGt' zum offelHlichcn Recht der 
Gegcnw:m. 193 I u.nd V(·rfa.ssungsJehrc, 9). sondern eine \'crfassungsriclucrl ichc Selbstbo.ei.lmung 
(BVerfG 6, 3oo}304). Vgl. ,luch Kdscn. Wer so ll Huter der Verfauung sem ? (Fn. 66), der g('gcn Sr:lmitt 
nicht d:ls St;l,at$oberh,lupt und gegen ßlunrschh (Alig. St.aat.slch rt' 1, 4. Aun. 1868, 561 f.) nicht Ja ~ r::lrla~ 
ment, sondem der Vcrfassungsgerichlsbarkcit b7.. w. dem St:l3tsgcriclnsho( diese FUllktion zuwelSt. 

71 So Curm, LO\l,'en umcrdcm Thron (1951), üher den US Suprcme Court. 
72 So aber die Kennzeichnung des US Suprcmc Coun, Zll. nach Fr:mkcnbcrg/ Rodel , Von der Volkssouvc­

ranidt zum Minderheitenschutz ( 1981),.!S r H. 
n Zu dit'selTl, allerdings nicht auf die Vcrf.lssungsgcricht.S b:ukelt bezogenen Konz.ept vgl. Rawls, Der Ge­

danke eines ubergrclfenden Konsensus, Ln: ders., Die (dec des pölilischcn Liberalismus (Fra.nkfurt/M. 
1992). 29 J fr. 

74 Ipsen (Fn . 68). Rn. 871. 
75 Zur Wertordnungsjudlkalur "gI. BVcrfGf. 7. 19812°5 f. CLuth); )9. 1/41,67 (Frisrenlcisung); J~), l}4 

(Radik~le im off. Di enst). Km. dazu Denningl!'r, Frciheitsordl1ung-Wer-tordnung-PflichrordnlllLg, tn: 
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VI. Diplomatische Folgeprobleme: Schwierigkeiten einer 
Verhandlungsläsung 

Auf eine ähnliche Problemarik stößt man bei der Ausei.nandersetzung mit den Ver­

suchen eines diplomatischen Konfliktmanagemenrs, also konkret bei einer Analyse 

des Genfer und Londoner Verhandlungsprozesses" . Die vOn den Europäischen G e­
meinschaften und den Vereinten Nationen eingesetzten ,vermittler< Lord Carrington 
und Lord Owen bzw. Vance und dann Stoltenberg waren - ganz im Sinne der kla s­
sischen Schlichtung - strikt auf ihre ,Neutralität, in der Behandlung der Konflikt­

parteien bedacht. Diese betonte ,Neutralität< der Vermittler aber hat ein immanentes 

Problem: Vorgängig wäre eigentlich die Frage nach der Struktur der angeStrebten 

Friedenslösllng zu klären, also die Frage, wie eine im Rahmen der Schlichtung er­

zielte Friedenslösung aussehen soll. Für das Vorgehen der diplomatischen Konflikt­

mittler macht es einen elementaren Unterschied, ob die erstrebte Friedensläsung rein 

das Kräfteverhältnis der Parteien widerspiegeln soll, also die mit der Macht der Waf­
fen geschaffenen Fakten, oder ob sie Kriterien der materiellen Angemessenheit bzw. 

Gerechtigkeit aufnehmen und in eine Lösung umsetzen soll. 

Die klassische ,neutrale, Vermittlung hat in der Regel erst dann Chancen, wenn die 

militä.rischen Kontrahenten in einem Konflikt am Ende ihrer Kräfte angelangt sind 
oder wenn sie zumindest so in einer Patt-Situation gelandet sind, daß keiner der 

Beteiligten sich mehr eine militärische Lösung des Konflikts zu seinen Gunsten 
versprechen kann (in der Sprache der Spielrheorie nennt man das eine »no win«­

Situation)?'. Dies setzt aber Herstellung eines Kräftegleichgewichts voraus, verlangt 
meist eine gezielte Aufrüstung der zunächst unterlegenen Konfliktpartei, die den 

zunächst Stärkeren in der Folge der Drohung aussetzt, unter Umständen doch nodl 
den Kampf zu verlieren. Vorher kann diplomatische Vermittlung allenfalls (über die 

Ausübung politischen Druckes) die Parteien in einen Waffenstillstand zwingen, also 
den militärischen status quo vorläufig zementieren, um die Kontrahenten dann an 

den Verhandlungstisch zu bringen. Mit anderen Worten: Das Beharren auf der .rein 

politischen Lösung' läßt sich implizit auf das .Recht des Stärkeren< ein, hat doch der 
militärisch Stärkere die Realitäten geschaffen, die dann auf der politischen Ebene 

durch Verhandlungen modifiziert werden müssen. 

Wäre dieser Ansatz nun im Falle Bosnien-Herzegowinas ernstgemeint gewesen, so 
hätte er notwendigerweise die Eroberungen und .ethnischen Säuberungen, faktisch 

akzeptieren müssen, um dann auf der Basis der politischen (und militärischen) Kräf­

teverhältnisse eine endgültige Lösung auszuhandeln - um den Preis, elementare 
Grundsätze des Völkerrechts aufgeben zu müssen (lvIassenverrreibungen z. B. gelten 

nach dem ,Draft Code of Offences "gainst the Pe ace and Security of Mankind< der 
IlC als völkerrechtliche Verbrechen). 

Soll aber umgekehn eine inha.ltlich ,billige<, d. h. faktisch und rechtlich angemessene 

Lösung festgeschrieben werden, so ist dies durch .neutraJe. Vermittlung kaum zu 
erzielen . • Bil1igkeit< (wie auch immer definiert) wird notwendigerweise von den Ma­
ximalzielen der militärisch dominanten Konfliktpartei abweichen, müßte sich damit 

aber über di e Interessen des militärisch Stärkeren hinwegsetzen, der sich mittels 
blanker G ewalt ja mehr holen könnte als die Umwelt ihm jemals als gerecht zuge­

stehen würde. Genau hi er liegt dann auch die Crux jedes inhaltlich einleuchtenden 

Friedensplans . Besonders klar wird dies am Schicksal des sogen. , V'lIlce-Owen-

71 Siehe zum Abl3Uf der verschiedl'ncn VCrh3ndiungsrunden und den variicrt:nden Fnedcnsplanen M.· 
J. C,lic (rn. ,), $., 8 , 11. 

71 Zu djeser ~Igcntl ich ban::lllcn Vor~u ssctzung Icder dlplom.nischen Kompromlßlosung Siehe R. K. ßcus 
(Fn. 6)), S .... Ir. 
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J2 Plans,lJ. Zu Unrecbt ist dem Vance-Owen-Plan immer wieder vorgeworfen worden, 
er komme den serbischen Interessen zu weit entgegen und er erhebe die ,ethnischen 
Säuberungen, zur Grundlage der Friedenslösung. 
Gescheitert ist der Plan aus völlig entgegengesetzten Gründcn als der 'unmorali­
schen, Hinnahme des Ergebnisses 'ethnischer Säuberungen,. Inhaltlich sah der Plan 
eine in weiten Teilen überaus einleuchtende Konstruktion einer bosnischen Födera­
tion vor, die im Detail der zentralstaatlichen Instirutionenbildung weir über das 
hinausging, was nun nach 7.wci weiteren Jahren des Grauens in Dayton als Friedens­
plan vereinbart wurde. Pointe des Plans war weniger die Aufteilung Bosniens in 
Kantone - eine ethnische Parzeliierung, die faktisch längst erfolgt war, und durch 
den Vance-Owen-Plan nur in eine geordnete staatsrechtliche Konstruktion über­
führt worden wäre -, sondern war umgekehrt die Einbindung der Kantone in ein 

übergreifendes bundesstaatliches Gefüge". Das Verbot des Anschlusses der Kantone 
an Nachbarstaaten, die Aufteilung der Kompetenzen auf Gliedstaaten und eine 
funktionsfähige bundesstaatliche Zentralgewalt und die damit verbundene organisa­
torische Verzahnung von Kantonen und Bundesgewalt, die die einzelnen ethnischen 
Teilgebiete abhängig gemacht hätte von einem übergreifenden Kooperationsgefüge -
0.11 dies waren Vorgaben, die dem faktisch ja längst verwirklichten serbischen Ziel 
eines Anschlusses der Gebiete an das serbische ,Mutterland. diametral zuwiderliefen. 
Krassestes Symbol dieser ,anciserbischen. Zielsetzung war das Fehlen jeglichen (von 
den Serben ja zunächst unter großen Opfern erkämpften) ,Korridors, in Nordbos­
nien, was einen Großteil der serbischen Gebiete endgültig in die bundesstaatliche 

Kooperation gezwungcn hätte, unter Konrerkarierung aller Pläne serbischer Eigen­
oder Gesamtstaatlichkeit. 
Daß dcr Plan dcn sc rb ischen Kriegszielen bewußt gegensteuerte, war der serbischen 
Führung natürlich von Anfang an klar. Die Zustimmung der bosniscben Serben wäre 
insoweit nur mittels erheblichen politischen und militä.rischen Druckes zu erzielen 
gewesen (und auch die Durchführung des Planes hätte wohl noch massive serbische 
Widerstände in Rechnung stellen müssen, was eine entsprechend groß dimensio­
nierte UN-Friedenstruppc erfordert hätte). Die serbische Obstruktionstaktik darf 
insoweit dann nicht verwundern; daß sie im Ergebnis erfolgreich war, ist vor allem 
der Uncntschiedenheit der Politik des damals frisch ins Amt gelangten amerikani­
schen Präsidenten Clinton zu verdanken 71 , dcr vor seiner Präsidentschaft aus wahl­
taktischcn Gründen weit radikalere Lösungen einer Wiederherstellung des ,multina­
tionalen, bosniseben Zentralstaates vcrfoehten haue . 
Seit dem Scheitern des Vance-Owen-Plans taten sich die EG- und UN-Vermittler 
schwer, überzeugende Konzepte zu entwickeln. Rein am militärischen ,status quo, 
orientierte Vorschläge wie die ,Juppe-Kinkel-Initiat ive, waren den Opfern des Krie­
ges wie der Weltöffentlichkeit nicht zu vermitteln. Inhaltlich angemessene Lösungen 

nach dem Modell des, Vanee-Owen-Plans, dagegen sließen konstant auf den Wider­
stand der serbisehcn Seite, scheiterten an deren Willen zur gewaltsamen Durchset­
zung ibrer Ziele, solange nicht von Seiten der Staatengemeinschaft militärisc he 
Zwangsmittel zur Durehsetzung einer vernünftigen Friedenslösung eingesetzt wur­

den. 
Daß sich im Herbst [995, nach mehr als drei Jahren schrecklicher Greuel, umfassen-

7J Zu deli Derad!i dcs Plans siehe Rq)orl of tht.: Sl.:crctary Gener:J.1 on the Lllernationnl Conrerence on the 
Former Yugoslavia, UN-Doc. 5124795. 1I No ... . 1991, S. r r ff.; vJ;1. .lul~erdem M.-j. Collie (Fn.2), 
s .• 8) H. 

74 Sil'he nur M.-J .Calic (Fn.2), 5. 1 7f. 
75 Vgl. A.lvOIno\', Zweideutige Pnomaten: US-amerikanische Auf~tnpolitik und der Knq; :luf dem Balkan 

(bü; Sommer 1993)' SudoSICUropOl 43 (1994), S. 126, 146 ff. . :lußcrdem L hl.edm:ln (Fn. 20), S. 6J ff. 
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der Zerstörung und weitgreifender Bevölkerungsumschichtung, nun mit dem ,Day­

ton-Abkommen< doch Aussichten auf eine halbwegs angemessene friedenslösung 
ergeben haben, ist sicherlich nicht der diplomatischen Geduld der Europäer zu ver­

danken. Eher im Gegenteil: Eine realistisch gewordene Administration Clinton, 

deren militärisch-politischer Apparat wieder Tritt gefaßt hat, ermöglichte, 7-Usam­
men mit der Kehrtwende der britischen und französischen Politik, den kaum noch 
erwarteten Übergang zu - wenn auch beschränkten - militärischen Zwangsmaßnah­

men. Beinahe noch wichtiger aber war wohl in diesem Zusammenhang eine genau 
kalkulierte Politik des 'stick and carrot< gegenüber den Konfliktparteien. Eine ge­

zielte Aufrüstung Kroatiens und in geringerem Ausmaß auch der bosnischen Regie­

rungsarmee hat die militärische Balance verändert, das militärische Patt hergestellt, 
das Voraussetzung jeder Friedenslösung ohne massive äußere Intervention ist'·. Ein 

Sieg der serbischen Seite in Bosnien ist nicht mehr zu erwarten. Eher muß die Au­
ßenwelt jetzt darauf achten, daß die militärischen Kräfteverhältnisse nicht ins 

Gegenteil umkippen, soll die Friedenslösung nieht durch das HoHen einzelner Par­
teien auf eine für sie günstige militärische Lösung blockiert werden. Gleichzeitig ließ 

das von den verheerenden wirtschaftlichen I'olgen der Sanktionen gedrückte ,Rest­
jugoslawien< schon seit längerer Zeit erkennen, daß ihm mittlerweile vor allem an der 
Aufhebung der Sanktionen gelegen ist. Nachdem die großserbischen Träume der 

Anfangszeit verflogen sind, wäre wohl auch eine Reintegration der bosnischen Ser­
ben in den bosnischen Staat für Belgrad akzeptabel, solange nur die legitimen 
Belange der bosnischen Serben auf Bewahrung einer weitgehenden Eigenständigkeit 

dabei gewahrt bleiben. 
Um es noch einma.l zu betonen: Wenn es zu einem Frieden in Bosnien-Herzegowina 
kommt, dann nicht aufgrund der lange geübten Enthaltsamkeit der europäischen 

Diplomatie im Sinne der Beschränkung auf eine ,rein politische Lösung<, sondern im 
Gegenteil dank des geziclten Eingriffs in das militärische Kräftegleichgewicht". Erst 
die beschränkte militärische Intervention der NATO unter dem Signum einer 
Zwangsmaßnahme nach Kapitel VII der VN-Charta, im Verein mit der Aufrüstung 
der zunächst unterlegenen kroatischen und bosnischen Militärapparate, hat die Ei.n­

sicht der Konfliktparteien herbeiführen können, mit militärischer Gewalt seien die 
gesteckten politischen Ziele nicht zu erreichen, vielmehr müßte in Verhandlungen 
noch gerettet werden, was überhaupt zu retten sei . 

Damit soll nicht die Leistung der Diplomatie heruntergespielt werden. Gute Diplo­
matie hat verhindert, daß der Konflikt sich auf andere Herde ausweitete, hat im 
Gegenteil recht erfolgreich eine Politik der Eindämmung des Krieges auf Bosnien­

Herzegowina betrieben. Effizientes diplomatisches Management hat vermieden, daß 
der Konflikt gravierende Auswirkungen auf das sowieso schon recht labile Verhält­

nis der Großmächte gezeitigt hat - ein angesichts der Instabilitäten russischer 
Außenpolitik nicht geringes Verdienst. Diplomatie hat - wenn auch mit zeitweiligen 
Schwierigkeiten - vermieden, daß es zu langfristigen Zerwürfnissen unter den in 
ihrer Situationsbewertung völlig uneinigen Staaten der Europäischen Union 
kam. 

All dies ist nicht geringzuschätzen. ist im Rahmen der Wahrung globaler Prioritäten 

vielleicht sogar vorrangig gewesen. Die Opfer unter der bosnischen Bevölkerung 
jedoch, die dabei in Kauf zu nehmen waren , sind immens. Zu deren Linderung hat 

die Diplomatie kaum etwas beitragen können, ja mit ihren unklaren Formulierungen 

76 Vgl. dazu schon J. Go w. Towards ;'\ settlement in Bosnia: thc military dimension, The World Today, 
, o. j, M,y '994, s. 96,98 f. 

77 VgJ. nur J. Gow. Bosni. I: .5tepplng up rhe pac('?, The World TO<!:lY, No. 7, July 1995. S. 126ff. 
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34 und Formclkompromissen hat sie des öfteren den Konflikt mehr angeheizt als ge­
dämpft. Hätten die Vereinigten Staaten in ihrer Balkanpolitik früher wieder Tritt 
gefaßt und hätten die Staaten Europas sich früher auf eine gemeinsame Perspektive 
verständigt, so wären viele dieser Opfer mit Sicherheit zu vermeiden gewesen. Doch 
die Bemerkung steht im Konjunktiv - die beteiligten Akteure waren zu entschlosse­
nem Handeln in gemeinsamer Zielsetzung zunächst nicht in der Lage . 

VII. Schlußfolgenmgen 

Diese Unfähigkeit zu rechtzeitigem Handeln ist nicht nur durch politische Zufällig­
keiten oder Differenzen der politischen Wahrnehmung und Kultur bedingt, sondern 

hat auch eine völkerrechtliche Ticfendimension. In den letzten Jahren erlebte die 
Staatengemeinschaft einen überaus komplexen Kampf zwischen recht unterschiedli­
chen Völkerrechtskonzeptionen. Das traditionelle Modell einer letztlich allein an 
Kriterien der Effektivität orientierten Völkerreehtsordnung kollidiert zusehends mit 
Vorstellungen von einem stärker wertorientierten Völkerrecht, einem Recht, das in­
haltliche Strukturprinzipien für das Handeln der Staaten durchzusetzen trachter. 
Bisher wurde dieser Konflikt weitgehend in Formelkompromisse aufgelöst. Der üb­

liche Formelkompromiß weist aber Züge der Doppelbödigkeit auf: Rhetorisch wird 
die Beschwörung universeller Menschenrechte und anderer materialer Werte wie 
Demokrat ie und ,mle of law< weitgehend akzeptiert, selbst wenn dies auf die rechts­
verbindliche Festschreibung der Menschenrechte in völkerrechtlichen Konventionen 

hinausläuft; die Bewehrung dieser Vertragssysteme mit effektiven Überwachungs­
und Durchsetzungsmechanismen aber wird von einem Großteil der Staaten nicht 
gewünscht, hieße dies doch, die zugrundeliegende Doppelmoral bloßzulegen. 
Die Transformation der bisher nur rhetorisch anerkannten \~erte in völkerrechtliche 
Handlungskonzepte stößt folglich auf erbitterten Widerstand. Die weitgehend ,mo­
ralistisch< argumentierenden Öffentlichkeiten des Westens verweigern sich weitge­
hend der Wahrnehmung d ieser grundlegenden Spannung der Völkerrechtsgemein­
schaft. Neu ist, daß die Spannung beider Konzepte nun auch erkennbar das System 
der Vereinten Norionen ergreift. Wie eingangs geschildert, wurde die Grenzlinie 
2.wischen legitimen ,i nternationalen Belangen< und ,inneren Angelegenheiten< in den 
letzten Jahren deutlich verschoben. Praktisch jeder bewaffnete Konflikt stellt inzwi­
schen nach der Praxis des Sicherheitsrats eine potentielle ,Bedrohung des Weltfrie­
dens< i. S. von Kapitel VII der VN-Charta dar, die eine Kompetenz des Sicherheits­
rates zum Eingreifen begründet. Was dem Sicherheitsrat (und den UN allgemein) 

aber fehlt, sind die Mittel zur Umsetzung dieses Programms, insbesondere die mili· 
tärischen Zwangsinstrumente. Die Verfügung über die militärischen Machtmittel 

wird weiterhin von den klassischen Militärmächten eifersüchtig als Prärogative ge· 
hütet. 
Dies hat nicht unprobl ematische Rückwirkungen auf das System der Friedenssiche­
rung. Je mehr Fragen der inneren Struktur der Staaten zum legitimen Belang 
friedenssichernder Interventionen des Sicherheitsrates werden, desto abhängiger 
wird der Sicherheitsrat VOn der faktischen Bereitschaft der Militännächte, den Ver­
einten Nationen ein militärisches Instmmentarium zur ,verfiigung< zu stellen -
wobei im Ergebnis eher zweifelhaft ist, ob dann wirklich die Vereinten Nationen ihre 
Ziele mittels der militärischen Potentiale der Militärmächte umsetzen oder die Mili· 
tärmächte die Welrorganisation nicht eher umgekehrt zur Instrumentierung ihrer 
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eigenen Politik nutzen. Diese Dialektik isr letztlich unauflöslich - und sie enthält ein 
großes Potential an zunehmend willkürlicher Auswahl der Fälle, in denen die Orga­
nisati on aktiv wird, sowie des Arsenals von Maßnahmen, deren man sich dann 

bedient - ein POtential an Willkür, das um so größer wird, je mehr sich Friedenswah­
rung den utopischen Idealen der ,Wel tinnenpolirik< mir Zwangsmaßnahmen als einer 

Art Polizeigewalt annähert78 . Je substantieller, ja ,we"haltiger< Völkerrecht wird, 
desto mehr an Eingriffen gestattet es, desto mehr wird es aber auch au f effektive 

Durchsetzung und im Extremfall auf militärische Durchsctzung angewiesen sein, 
soll es nicht zu reiner Rhetorik degener ieren. Knapp formuliert: Je anspntchsvoller, 
je ,moralischer< Völkerrecht wird, desto mehr an Zwang wird es zunächst brauchen, 

soll es wirklich Beachtung finden. 

Das ist ein Zusammenhang, den wohlmeinende westliche Öffentlichkeiten, vor allem 
die progressiven Mcdienöffentlichkeiten , gerne verdrängen79• In der deutschen Öf­

fentlichkeit ist dieser Befund leider in besonders krasser Form zu beobachten. Der 
Zusammenhang zwischen Rechtsdurchsetz ung und Gewalt, die Funktion des Mil.i­

tärs als ultima rati o der Bewahrung vOn Recht, ist in Deutschland kaum noch zu 
vermitteln, da das Phänomen der militärisc hen Gewalt intellektuell vö llig von allen 

Konzepten von Pol.itik entkoppelt wurde. 
Die Diskrepanz zwischen dem vielfach erhobenen moralischen Anspruch der Soli­
darität mit den Opfern ei nersei ts und der real betriebenen Politik gegenüber Jugo­

slawien andererseits müßte dabei eigentlich zum Nachdenken veranlassen. Außen­

politik und Durchsetzung von Völkerrecht stehen letztlich vOr einer recht einfachen 
Alternative: Die zum Absolutum erhobene Friedfertigke it, das Beharren auf ,rein 
politischen Lösungen<, ist unfähig zur Durchsetzung materialer Werte, denn katego­
risch friedfertige Politik überläßt den Akteuren, die den Einsatz vOn Gewalt zur 

Durchsetzung ihrer Ziele nicht scheuen, die Gestaltung der Realität. Sie beschränkt 
sich letztlich auf rein symbolisdtes Handeln, auf die Wahrung eines guten Gewis­

sens, unter Aufgabe realer Gestaltungsansprüche. Eine Politik, die rechtlichen 
Werten inhaltlich verpflichtet ist, bedarf dagegen im Ernstfall auch des Instrumenta­

riums gewaltsamer Durchsetzung, muß sie doch die beteiligten Gewa lthaber gegen 
deren ausdrücklichen Willen und gegen deren definierte Interessen zur Beachtung 
der rechtlichen Vorgaben zwingen'o. Wir täuschen uns über diese Angewiesenheit 

des Rechts auf Macht, und letztlich auf ein Gewaltinstrumentarium, leich t hinweg, 
da wir innenpolitisch die Rolle der Polizei als eines Gewaltorgans nur noch selten 

wahrnehmen. Ohne Bereitschaft zur Machtausübung, und das heißt im Kern zur 
Gewaltausübung, kann eine Rechtsordnung aber nicht existieren. 
Bedenkt man dieses Grundaxiom, müßte man aus Erfahrungen wie denen der Staa­
tengemeinschaft in Jugoslawien eigentlich gen.u den gegenteiligen gedanklichen 

Schritt zur in Deutschl and üblichen Entkoppelung der Gewalt vom Begriff der Po­
litik vollz iehen : Politik und militärische Gewalt, auch Recht und Gewalt, gehören 
untrennbar zusammen in der Realität der praktischen Politik, müssen dementspre­
chend aucb im unmittelba.ren Zusammenhang gedacht werden. Diese Forderung 
führt nicht zur v ielfach beschworenen .:rvlilitarisierung vo n Außenpolitik«, ganz im 

Gegenteil: Wie gerade die Erfahrung der letzten Jahre wieder lehrt, ist Konfliktver­
hütung und Konfliktbewältigung ohne eine glaubwürdige Komponente militärischer 

Zwangs gewalt zum Scheitern verurteilt, da sie dem Ge waltbereiten den Ausweg in 
die einseitige Interessendurchsetzung mittels physischer Gewalt nicht abschneiden 

78 Zur Gefahr dl'S .DoppelBtandards( vgl. M. Gouldlnl; (Fn . 66), 5.46. f. 
79 Siehe die desiJlusLonicru:n Bemerkungen des Hislorlkers (und eh~malibc:n SPD-Bundcstag.~;lb geordn~­

ten) Hanmur SeeII, Die mncren Blockaden bei derSPD. FAZ v. 18.8.1995,5'7' 
80 In dicscm Sinnt" .siehe die sehr poinlu,;nen D;lrlegungtn von R. K. BeilS (Fn. 65). 5.21 H. 
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36 kann. Selbst rein präventive Gewaltandrohung lebt vOn der glaubwürdigen Bereit­
scbaft zur Gewaltanwendung, lebt von der an Beispielen vorexerzierten Fähigkeit zu 
recbtzeitigcm und entschlossenem Handeln. Nur ein institutionelles Arrangement 
vermag Interessenkonflikte in friedliebe Bahnen zu lenken, das die Gewaltausübung 
mit so hohen Sanktionen belegt, daß trOtz der jedem Komprorniß immanenten NOt­
wendigkeit, auf Teile der eigenen Maximalpositionen zu verzichten, der Weg zu 
Verhandlungen in jedem Fall günstiger ist als die militärische Durchsetzung der ei­
genen Interessen. 
Die folgerung daraus ist zugegeben unbequem: Nur wer bereit ist, die proklamier­
ten moralischen Werte im Ernstfall auch mittels Gewalt durchzusetzen gegen die 
Zyniker der Macht, die Rechtsbrecher und Verächter des ,kategorischen Imperativs<, 
kann auf Dauer glaubwürdig bleiben, kann glaubhaft Anspruch erheben auf die 
Beachtung der zu Leitlinien der Politik erhobenen moralischen Forderungen. Mit 
anderen Worten: Der moralische Anspruch an Außenpolitik (und an Völkerrecht als 
dem rechtlichen Rahmen von Außenpolitik) muß auf Dauer wieder in Einklang 
gebracht werden mit den praktischen Möglichkeiten der Durchsetzung von Recht, 
sonst verkommt der moralische Anspruch zur hohlen Geste. Wenn ein Staat (wie die 
Bundesrepublik) zu diesem Schritt nicht bereit ist, sollte er besser Abstand nehmen 

von aLlen Konzeptionen des Völkerrechts als eines Mediums der Durchsetzung von 
materia.!en Werten, und sollte lieber zum formalistischen Souveränitätsparadigma der 
Vergangenheit zurückkehren, das das angemessene rechtliche Gehäuse einer Welt der 
,Realpolitik, ist. 

Um es auf den Fall des ehemaligen Jugoslawien zu wenden: Moralistische Maximal­

positionen, gekoppelt mit Gewaltfreiheit und dem Beharren auf der ,rein politischen 
Lösung' , waren de faclO die beste Außengarantie für den ungestörten Ablauf einer 
auf Eroberung und Vertreibung aufbauenden Teilungspolitik zugunsten der militä­
risch Stärkeren. Moralischer Rigorismus hilft gegen derartige Politik überhaupt 
nicht, allenfalls der unter mora.!ischer Perspektive (gemeint ist: der Perspektive der 
Verantwonungsethik i. S. Max Webers) kalkulierte Einsatz von Machtmitteln im 
Dienste des Rechts - und das heißt letztlich: der Einsatz von militärischer Gegenge­
walt. Nun hat leider auch rein defensiv eingesetzte Gegengewalt eine moralisch 
fragwürdige Folge: Auf vergangenes Leid wird neues Leid gesetzt. Jede Anwendung 
militärischer Zwangsmittel führt so unweigerlich in ein abgründiges moralisches Di­
lemma. Aber entrinnen kann man diesem Dilemma nicht ,,' irklieh, auch durch noch 
so feinsinnige völkerrechtliche Konstruktionen nicht. Die Gewaltfragc stellt sich im 
Hintergrund immer. Es würde eine fatale Selbsttäuschung darstellen, wollten wir 

uns einreden, der konsequente Verzicht auf militärische Machtmittel könne uns die­
ses Dilemma ersparen. 
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